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I 

(Gesetzgebungsakte) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 1310/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates im Hinblick auf rückzahlbare 
Unterstützung und Finanzierungstechniken und bestimmte Bestimmungen im Zusammenhang mit 

der Ausgabenerklärung 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 177, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschusses ( 1 ), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Mitgliedstaaten haben positive Erfahrungen mit Sys
temen rückzahlbarer Unterstützung im Rahmen der Vor
haben während des Programmplanungszeitraums 2000 
bis 2006 gemacht und daher solche Systeme weiter ver
wendet oder damit begonnen, Systeme rückzahlbarer Un
terstützung im aktuellen Programmplanungszeitraum 
2007 bis 2013 zu nutzen. Einige Mitgliedstaaten haben 
auch Beschreibungen dieser Systeme ihren Programmun
terlagen beigefügt, die von der Kommission genehmigt 
wurden. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates vom 
11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den 

Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds ( 3 ) 
enthält Bestimmungen zu Finanzierungsinstrumenten 
mit genauen Angaben zu Bereich und Umfang der Inter
vention. Die von den Mitgliedstaaten umgesetzten Sys
teme rückzahlbarer Unterstützung in Form rückzahlbarer 
Zuschüsse und Kreditlinien, die von den Verwaltungs
behörden über zwischengeschaltete Stellen verwaltet wer
den, werden jedoch weder von den Bestimmungen zu 
den Finanzierungsinstrumenten noch durch andere Be
stimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 an
gemessen abgedeckt. Daher ist es erforderlich, — im Ein
klang mit Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 5. Juli 2006 über den Europäischen Sozial
fonds ( 4 ), mit der bereits festgelegt wurde, dass die Unter
stützung bei den zuschussfähigen Ausgaben in Form 
rückzahlbarer Zuschüsse erfolgen kann — die Verord
nung (EG) Nr. 1083/2006 dahingehend zu ändern, dass 
rückzahlbare Unterstützung über Strukturfonds kofinan
ziert werden können. Diese Änderung sollte für rückzahl
bare Zuschüsse und Kreditlinien gelten, die von der Ver
waltungsbehörde über zwischengeschaltete Stellen ver
waltet werden, bei denen es sich um Finanzinstitute han
delt. 

(3) Angesichts der Tatsache, dass die finanziellen Mittel, die 
bei rückzahlbarer Unterstützung verwendet werden, voll
ständig oder zum Teil durch die Empfänger zurück
gezahlt werden, müssen angemessene Bestimmungen ein
geführt werden, die die Wiederverwendung der erstatte
ten rückzahlbaren Unterstützung für denselben Zweck 
oder in Übereinstimmung mit den Zielen des jeweiligen 
operationellen Programms betreffen, um sicherzustellen, 
dass die zurückgezahlten Mittel angemessen investiert 
werden und die von der Union geleistete Unterstützung 
so wirksam wie möglich eingesetzt wird. 

(4) Es ist klarzustellen, dass die Bestimmungen zu Großpro
jekten, zu Einkommen schaffenden Projekten und zur 
Dauerhaftigkeit von Vorhaben grundsätzlich nicht auf 
Finanzierungsinstrumente angewendet werden sollten, 
da diese Bestimmungen für andere Arten von Vorhaben 
vorgesehen sind.
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(5) Die Transparenz bei der Umsetzung muss verbessert wer
den, und es muss sichergestellt werden, dass die Mitglied
staaten und auch die Kommission den Einsatz der Finan
zierungsinstrumente angemessen überwachen können, 
damit u. a. die Mitgliedstaaten der Kommission die er
forderlichen Informationen zur Art der genutzten Instru
mente und zu den entsprechenden Maßnahmen, die im 
Rahmen dieser Instrumente vor Ort ergriffen wurden, zur 
Verfügung stellen können. Es ist daher erforderlich, eine 
Bestimmung zur Berichterstattung über Finanzierungs
instrumente einzuführen. Eine solche Berichterstattung 
würde es der Kommission auch ermöglichen, die Gesamt
leistung der Finanzierungsinstrumente besser zu bewerten 
und eine Zusammenfassung der Fortschritte auf der 
Ebene der Union und der Mitgliedstaaten vorzulegen. 

(6) Um die Einhaltung des Artikels 61 Absatz 2 der Verord
nung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 
25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Ge
samthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften ( 1 ) 
zu gewährleisten, sollte die der Kommission zu übermit
telnde Ausgabenerklärung alle Informationen enthalten, 
welche die Kommission für die Erstellung von trans
parenten Rechnungen benötigt, die das Vermögen der 
Union und den Haushaltsvollzug wahrheitsgetreu abbil
den. Hierfür sollte eine Anlage zu jeder Ausgabenerklä
rung Angaben enthalten zu dem Betrag der Gesamtaus
gaben für die Einrichtung von Finanzierungsinstrumenten 
oder deren Bestückung und zu den Vorschüssen, die in 
diesem Zusammenhang den Empfängern von staatlichen 
Beihilfen gezahlt wurden. Das Format der Anlage sollte 
zum Zwecke der Rechtssicherheit und der Kohärenz in 
einem Anhang zu der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 
festgelegt werden. Allerdings sollte die praktische Umset
zung der Erhebung von für die Anlage erforderlichen 
Daten auf nationaler Ebene erfolgen, und sie sollte, so
weit der anwendbare Rechtsrahmen dies erlaubt, nicht zu 
einer Änderung nationaler Computersysteme führen. 

(7) Durch die Änderungen, die die Form und die Wiederver
wendung der rückzahlbaren Unterstützung sowie den 
Ausschluss der Anwendung der Bestimmungen zu Groß
projekten, Einkommen schaffenden Projekten und die 
Dauerhaftigkeit von Projekten auf unter Artikel 44 (Fi
nanzierungsinstrumente) fallende Vorhaben betreffen, soll 
mehr Rechtssicherheit und rechtliche Klarheit bei der An
wendung der bestehenden Praxis in diesen Bereichen mit 
Wirkung ab Beginn des Zeitraums der Zuschussfähigkeit 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 geschaffen wer
den. Diese Änderungen sollten deshalb ab dem Beginn 
des aktuellen Programmplanungszeitraums 2007 bis 
2013 gelten. 

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 sollte daher ent
sprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden die folgenden Nummern angefügt: 

„8. ‚rückzahlbarer Zuschuss‘ eine direkte finanzielle Betei
ligung auf dem Wege einer Zuwendung, die ohne Zinsen 
vollständig oder teilweise zurückgezahlt werden kann; 

9. ‚Kreditlinie‘ ein Finanzinstrument, das es dem Empfänger 
ermöglicht, die finanzielle Beteiligung, die vollständig 
oder teilweise rückzahlbar sein kann, nach Maßgabe 
der Ausgaben abzurufen, die von dem Empfänger ge
tätigt werden und durch quittierte Rechnungen oder 
gleichwertige Buchungsbelege belegt sind.“ 

2. In Titel III Kapitel II wird folgender Abschnitt eingefügt: 

„ABSCHNITT 3A 

Rückzahlbare Unterstützung 

Artikel 43a 

Formen rückzahlbarer Unterstützung 

(1) Aus den Strukturfonds kann als Teil eines operationel
len Programms rückzahlbare Unterstützung in einer der fol
genden Formen kofinanziert werden: 

a) rückzahlbare Zuschüsse oder 

b) Kreditlinien, die von Verwaltungsbehörden über zwi
schengeschaltete Stellen, bei denen es sich um Finanz
institute handelt, verwaltet werden. 

(2) Die Ausgabenerklärung zu rückzahlbarer Unterstüt
zung ist in Übereinstimmung mit Artikel 78 Absätze 1 bis 
5 zu übermitteln. 

Artikel 43b 

Erneute Verwendung rückzahlbarer Unterstützung 

Die rückzahlbare Unterstützung, die an die für die rückzahl
bare Unterstützung zuständige Stelle bzw. eine andere zu
ständige Behörde des Mitgliedstaates zurückgezahlt wurde, ist 
für den gleichen Zweck oder im Sinne der Ziele des ent
sprechenden operationellen Programms wiederzuverwenden. 
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die zurückgezahlte 
rückzahlbare Unterstützung in dem Rechnungsführungssys
tem der entsprechenden Einrichtung oder Behörde ordnungs
gemäß verbucht wird.“ 

3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 44a 

Nichtanwendung bestimmter Vorschriften 

Die Artikel 39, 55 und 57 gelten nicht für Vorhaben, die 
unter Artikel 44 fallen.“
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4. Artikel 67 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Unterabsatz 2 wird folgender Buchstabe an
gefügt: 

„j) den bei der Finanzierung und Umsetzung der Finan
zierungsinstrumente im Sinne des Artikels 44 erzielten 
Fortschritt, wobei es sich um Folgendes handelt: 

i) die Beschreibung des Finanzierungsinstruments 
und der Durchführungsregelungen; 

ii) die Nennung der Organisationen, die das Finanzie
rungsinstrument umsetzen, einschließlich derjeni
gen, die über Holding-Fonds agieren; 

iii) die Beträge der Unterstützung aus den Struktur
fonds und der nationalen Kofinanzierung, die in 
das Finanzierungsinstrument eingezahlt wurden; 

iv) die Beträge der Unterstützung aus den Struktur
fonds und der nationalen Kofinanzierung, die 
vom Finanzierungsinstrument ausgezahlt wurden.“ 

b) Der folgende Absatz wird angefügt: 

„(5) Alljährlich legt die Kommission bis zum 1. Okto
ber eine Zusammenfassung der Daten über den bei der 
Finanzierung und Umsetzung der Finanzinstrumente er
zielten Fortschritt vor, die von den Verwaltungsbehörden 
gemäß Artikel 67 Absatz 2 Buchstabe j übermittelt wur
den.“ 

5. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 78a 

Pflicht zur Bereitstellung zusätzlicher Informationen 
über Finanzierungsinstrumente und an die Empfänger 
gezahlte Vorschüsse in der Ausgabenerklärung im 
Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen 

Eine Anlage zu jeder der Kommission zu übermittelnden 
Ausgabenerklärung im Format des Anhangs V enthält die 
folgenden Informationen im Zusammenhang mit den in 
der Ausgabenerklärung enthaltenen Gesamtausgaben: 

a) bei den in Artikel 78 Absatz 6 aufgeführten Finanzie
rungsinstrumenten im Sinne des Artikels 44 die Gesamt
ausgaben, die für die Einrichtung solcher Fonds oder Hol
ding-Fonds oder deren Bestückung getätigt wurden, sowie 
den entsprechenden Beitrag aus öffentlichen Mitteln; 

b) bei Vorschüssen, die gemäß Artikel 78 Absatz 2 im Zu
sammenhang mit staatlichen Beihilfen gezahlt wurden, 
den Gesamtbetrag, der den Empfängern in Form von Vor
schüssen von der die Beihilfe gewährenden Stelle gezahlt 
wurde, sowie den entsprechenden Beitrag aus öffentlichen 
Mitteln.“ 

6. Der im Anhang dieser Verordnung enthaltene Wortlaut wird 
als Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 1083/2006 angefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 1 Nummern 1, 2 und 3 gelten rückwirkend vom 
1. Januar 2007. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

Im Namen des Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. SZPUNAR
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ANHANG 

„ANHANG V 

Anlage zur Ausgabenerklärung nach Artikel 78a 

Referenznummer des operationellen Programms (CCI-Code): ................................................................................................................ 

Bezeichnung des operationellen Programms: ............................................................................................................................................... 

Datum des vorläufigen Rechnungsabschlusses: ........................................................................................................................................... 

Datum der Vorlage bei der Kommission: ..................................................................................................................................................... 

Finanzierungsinstrumente (Artikels 78 Absatz 6) (kumulierte Beträge): 

Prioritätsachse 
Berechnungsgrundlage für den 

Gemeinschaftsbeitrag (öffentliche 
Mittel oder insgesamt) 

2007-2015 

Gemäß Artikel 78 Absatz 6 
erklärter Gesamtbetrag der 
zuschussfähigen Ausgaben 

Entsprechender Beitrag aus 
öffentlichen Mitteln 

Prioritätsachse 1 

Prioritätsachse 2 

Prioritätsachse 3 

Gesamt 

Im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen gezahlte Vorschüsse (Artikel 78 Absatz 2) (kumulierte Beträge): 

Prioritätsachse 
Berechnungsgrundlage für den 

Gemeinschaftsbeitrag (öffentliche 
Mittel oder insgesamt) 

2007-2015 

Gemäß Artikel 78 Absatz 2 
erklärter Gesamtbetrag der 
zuschussfähigen Ausgaben 

Entsprechender Beitrag aus 
öffentlichen Mitteln 

Prioritätsachse 1 

Prioritätsachse 2 

Prioritätsachse 3 

Gesamt 

NB: Handelt es sich bei einem operationellen Programm um ein Programm mit mehrfacher Zielsetzung bzw. ein 
Multifondsprogramm, so sind bei der Prioritätsachse die Ziele und die betroffenen Fonds anzugeben.“
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1311/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates zu Vorkehrungen für die finanzielle 
Abwicklung in Bezug auf bestimmte, hinsichtlich ihrer Finanzstabilität von gravierenden 

Schwierigkeiten betroffene bzw. ernstlich bedrohte Mitgliedstaaten 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 177, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die na
tionalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die beispiellose globale Finanzkrise und Rezession haben 
Wirtschaftswachstum wie Finanzstabilität schwer beein
trächtigt und die finanziellen, wirtschaftlichen und sozia
len Bedingungen in mehreren Mitgliedstaaten in hohem 
Maße verschlechtert. Vor allem sind bestimmte Mitglied
staaten von gravierenden Schwierigkeiten betroffen bzw. 
davon bedroht, hauptsächlich hinsichtlich Wirtschafts
wachstum und Finanzstabilität und der Verschlechterung 
ihres Defizits und der Schuldensituation, auch aufgrund 
des internationalen wirtschaftlichen und finanziellen Um
felds. 

(2) Obwohl bereits umfangreiche Maßnahmen zur Bekämp
fung der negativen Konsequenzen der Krise, einschließ
lich Änderungen des legislativen Rahmens, getroffen wur
den, sind die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Re
alwirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Bürgerinnen und 
Bürger weithin spürbar. Der Druck auf die nationalen 
Finanzressourcen wächst und weitere Maßnahmen sollten 
rasch ergriffen werden, um diesen Druck durch eine ma
ximale und optimale Nutzung der Finanzmittel aus den 
Strukturfonds und dem Kohäsionsfonds zu mildern. 

(3) Gemäß Artikel 122 Absatz 2 des Vertrags über die Ar
beitsweise der Europäischen Union, demzufolge einem 
Mitgliedstaat, der aufgrund von außergewöhnlichen Ereig
nissen, die sich seiner Kontrolle entziehen, von Schwie
rigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkei

ten ernstlich bedroht ist, finanzieller Beistand der Union 
gewährt werden kann, wurde in der Verordnung (EU) 
Nr. 407/2010 des Rates vom 11. Mai 2010 zur Einfüh
rung eines europäischen Finanzstabilisierungsmechanis
mus ( 3 ) ein solcher Mechanismus eingeführt, damit die 
Finanzstabilität der Union gewahrt wird. 

(4) Mit den Durchführungsbeschlüssen 2011/77/EU ( 4 ) und 
2011/344/EU ( 5 ) des Rates wurde Irland und Portugal 
dieser finanzielle Beistand jeweils gewährt. 

(5) Griechenland hatte bereits vor Inkrafttreten der Verord
nung (EU) Nr. 407/2010 gravierende Schwierigkeiten mit 
der Finanzstabilität. Daher konnte der finanzielle Beistand 
für Griechenland nicht auf diese Verordnung gestützt 
werden. 

(6) Die Gläubigervereinbarung und die Vereinbarung über 
die Darlehensfazilität für Griechenland, am 8. Mai 2010 
geschlossen, traten am 11. Mai 2010 in Kraft. Es ist 
vorgesehen, dass die Gläubigervereinbarung während ei
nes dreijährigen Programmzeitraums uneingeschränkt 
Gültigkeit und Wirkung behält, sofern im Rahmen der 
Vereinbarung über die Darlehensfazilität noch Beträge 
ausstehen. 

(7) Die Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates vom 
18. Februar 2002 zur Einführung einer Fazilität des mit
telfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der Zah
lungsbilanzen der Mitgliedstaaten ( 6 ) sieht vor, dass der 
Rat für den Fall, dass ein Mitgliedstaat, der den Euro 
nicht eingeführt hat, hinsichtlich seiner Zahlungsbilanz 
von Schwierigkeiten betroffen oder ernstlich bedroht 
ist, einen mittelfristigen finanziellen Beistand gewährt. 

(8) Mit den Entscheidungen 2009/102/EG ( 7 ), 
2009/290/EG ( 8 ) und 2009/459/EG ( 9 ) des Rates wurde 
Ungarn, Lettland und Rumänien jeweils dieser finanzielle 
Beistand gewährt. 

(9) Für welchen Zeitraum Irland, Ungarn, Lettland, Portugal 
und Rumänien finanzielle Unterstützung in Anspruch 
nehmen können, ist in den jeweiligen Entscheidungen 
des Rates festgelegt. Für Ungarn endete der Zeitraum, 
in dem finanzielle Unterstützung zur Verfügung gestellt 
wurde, am 4. November 2010.
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(10) Der Zeitraum, in dem Griechenland im Rahmen der 
Gläubigervereinbarung zusammen mit der Vereinbarung 
über die Darlehensfazilität finanzielle Unterstützung in 
Anspruch nehmen kann, ist je nach an diesen Instrumen
ten teilnehmendem Mitgliedstaat unterschiedlich. 

(11) Am 11. Juli 2011 unterzeichneten die Finanzminister der 
17 Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets den Ver
trag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmecha
nismus (ESM). Nach diesem Vertrag, der dem Beschluss 
2011/199/EU des Europäischen Rates vom 25. März 
2011 zur Änderung des Artikels 136 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union hinsichtlich ei
nes Stabilitätsmechanismus für die Mitgliedstaaten, deren 
Währung der Euro ist ( 1 ), folgt, wird der ESM bis 2013 
die Aufgaben übernehmen, die derzeit die Europäische 
Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und der Europäische 
Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) erfüllen. Der 
ESM sollte daher bereits in dieser Verordnung Berück
sichtigung finden. 

(12) In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
23. und 24. Juni 2011 wurde begrüßt, dass die Kommis
sion die Synergien zwischen dem Darlehensprogramm 
für Griechenland und den Unionsfonds verstärken will, 
und es werden alle Bemühungen um eine Verbesserung 
der Fähigkeit Griechenlands, Mittel aus den Unionsfonds 
zu absorbieren, um Wachstum und Beschäftigung zu 
fördern, unterstützt, indem bessere Wettbewerbsfähigkeit 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen wieder in den Vor
dergrund gerückt werden. Darüber hinaus wurden in den 
Schlussfolgerungen die von der Kommission gemeinsam 
mit den Mitgliedstaaten durchgeführten Vorbereitungs
arbeiten an einem umfassenden Programm zur tech
nischen Unterstützung Griechenlands begrüßt und unter
stützt. Diese Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 des Rates vom 11. Juli 2006 mit all
gemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds 
und den Kohäsionsfonds ( 2 ) trägt zu diesen Bemühungen 
um Synergien bei. 

(13) Um die Verwaltung der Unionsmittel zu erleichtern, In
vestitionen in Mitgliedstaaten und Regionen zu beschleu
nigen und die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die 
Umsetzung der Kohäsionspolitik zu steigern, muss — 
in gerechtfertigten Fällen, vorübergehend und unbescha
det des Programmplanungszeitraums 2014–2020 — die 
Möglichkeit eingeräumt werden, die Zwischenzahlungen 
und die Zahlungen des Restbetrags aus den Strukturfonds 
und dem Kohäsionsfonds um einen Betrag anzuheben, 
für dessen Berechnung auf den maßgeblichen Kofinanzie
rungssatz für jede Prioritätsachse für Mitgliedstaaten, die 
sich hinsichtlich ihrer Finanzstabilität gravierenden Pro
blemen gegenübersehen und die diese Maßnahme be
antragt haben, zehn Prozentpunkte aufgeschlagen wer
den. Dadurch wird der erforderliche nationale Beitrag 
entsprechend verringert. Da diese Steigerung nur vorü
bergehend ist und die ursprünglichen Kofinanzierungs
sätze als Basis für die Berechnung der vorübergehend 
angehobenen Beträge beibehalten werden sollen, sollten 
die aus der Anwendung der Regelungerwachsenden Än
derungen nicht in den zum operationellen Programm 
gehörenden Finanzierungsplan übernommen werden. Al
lerdings könnte es nötig sein, die operationellen Pro

gramme zu aktualisieren, um die Mittel vor allem zur 
Förderung von Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Be
schäftigung einzusetzen und um die Zielvorgaben und 
Ziele an den niedrigeren Gesamtbetrag der verfügbaren 
Finanzmittel anzupassen. 

(14) Der Mitgliedstaat, der bei der Kommission einen Antrag 
auf Inanspruchnahme der in Artikel 77 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 vorgesehenen Ausnah
meregelung stellt, sollte in diesem Antrag genau angeben, 
von welchem Zeitpunkt an die Ausnahmeregelung aus 
seiner Sicht gerechtfertigt ist. Der betreffende Mitglied
staat sollte der Kommission mit seinem Antrag alle In
formationen übermitteln, die erforderlich sind, um an
hand von Daten zu seiner gesamtwirtschaftlichen Situa
tion und Haushaltslage zu belegen, dass keine Mittel für 
den nationalen Beitrag vorhanden sind. Er sollte auch 
darlegen, dass eine Aufstockung der Zahlungen gemäß 
der Ausnahmeregelung notwendig ist, damit die opera
tionellen Programme weiter durchgeführt werden kön
nen, und dass die Aufnahmekapazität weiter Probleme 
bereiten wird, selbst wenn die in Anhang III der Verord
nung (EG) Nr. 1083/2006 festgelegten Obergrenzen für 
die Kofinanzierungssätze ausgeschöpft werden. Der be
treffende Mitgliedstaat sollte ferner auf den Beschluss 
des Rates oder sonstigen Rechtsakt verweisen, dem zu
folge er für die Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung 
in Frage kommt. Die Kommission sollte überprüfen, ob 
die vorgelegten Informationen richtig sind, und sollte 
nach der Einreichung des Antrags durch den Mitgliedstaat 
30 Tage Zeit haben, um Einwände zu erheben. Damit die 
Ausnahmeregelung wirksam und anwendbar wird, sollte 
vermutet werden, dass der Antrag eines Mitgliedstaats 
gerechtfertigt ist, wenn die Kommission keinen Einwand 
erhebt. Allerdings sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, im Wege von Durchführungsrechts
akten einen Beschluss über Einwände gegen den Antrag 
eines Mitgliedstaats zu erlassen, wobei sie diesen Be
schluss begründen sollte. 

(15) Die Regelungen zur Berechnung der Zwischenzahlungen 
und der Zahlungen des Restbetrags für die operationellen 
Programme während des Zeitraums, in dem der betref
fende Mitgliedstaat finanzielle Unterstützung zur Bewäl
tigung der gravierenden Schwierigkeiten hinsichtlich sei
ner Finanzstabilität erhält, sollten entsprechend über
arbeitet werden. 

(16) Es muss gewährleistet werden, dass über die Verwendung 
der aufgestockten Beträge, die Mitgliedstaaten zur Ver
fügung gestellt werden, welchen gemäß der Ausnahme
regelung nach Artikel 77 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 vorübergehend eine Anhebung der Zwi
schenzahlungen und der Zahlungen des Restbetrags ge
währt wurde, angemessen Bericht erstattet wird. 

(17) Nach Ablauf des Zeitraums, in dem die finanzielle Unter
stützung verfügbar ist, kann die Notwendigkeit bestehen, 
in den nach Artikel 48 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 1083/2006 vorgenommenen Bewertungen unter an
derem zu beurteilen, ob die Senkung des nationalen Ko
finanzierungssatzes nicht zu signifikanten Abweichungen 
von den ursprünglich gesetzten Zielen führt. Solche Be
wertungen könnten zu einer Überarbeitung des operatio
nellen Programms führen. 

(18) Da die beispiellose Krise auf den internationalen Finanz
märkten und der Konjunkturrückgang, die die finanzielle
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Stabilität mehrerer Mitgliedstaaten erheblich beeinträch
tigt haben, eine rasche Reaktion erfordern, um den Aus
wirkungen auf die Gesamtwirtschaft zu begegnen, sollte 
diese Verordnung umgehend in Kraft treten. Angesichts 
der außergewöhnlichen Umstände in den betreffenden 
Mitgliedstaaten sollte sie rückwirkend — je nach Status 
des antragstellenden Mitgliedstaats entweder ab dem 
Haushaltsjahr 2010 oder ab dem Zeitpunkt, an dem 
der finanzielle Beistand zur Verfügung gestellt wurde — 
für die Zeiträume gelten, in denen die Mitgliedstaaten 
eine finanziellen Beistand der Union oder anderer Mit
gliedstaaten des Euro-Währungsgebiets erhalten haben, 
um gravierenden Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finan
zielle Stabilität zu begegnen. 

(19) Wird eine vorübergehende Anhebung der Zwischenzah
lungen oder der Zahlungen des Restbetrags gemäß der 
Ausnahmeregelung nach Artikel 77 Absatz 2 der Ver
ordnung (EG) Nr. 1083/2006 angedacht, sollte diese 
auch im Zusammenhang mit den Haushaltsbeschränkun
gen gesehen werden, die alle Mitgliedstaaten betreffen 
und die im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union 
angemessen berücksichtigt werden sollten. Außerdem 
sollte die Anwendung des Mechanismus zeitlich begrenzt 
werden, da mit ihr hauptsächlich bezweckt wird, akute 
konkrete Schwierigkeiten zu bewältigen. Die Anwendung 
des Mechanismus sollte deshalb am 1. Januar 2010 be
ginnen und spätestens am 31. Dezember 2013 enden. 

(20) Die Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 sollte daher ent
sprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 77 der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 erhält folgende 
Fassung: 

„Artikel 77 

Gemeinsame Regeln für die Berechnung der 
Zwischenzahlungen und des Restbetrags 

(1) Zur Berechnung der Zwischenzahlungen und des zu 
zahlenden Restbetrags wird der für jede Prioritätsachse in 
der Entscheidung über das betreffende operationelle Pro
gramm festgelegte Kofinanzierungssatz auf die im Rahmen 
der Prioritätsachse genannten zuschussfähigen Ausgaben an
gewendet; maßgebend ist jeweils die von der Bescheinigungs
behörde bescheinigte Ausgabenerklärung. 

(2) Abweichend von Artikel 53 Absatz 2, Artikel 53 Ab
satz 4 Satz 2 und den in Anhang III festgelegten Obergren
zen werden Zwischenzahlungen und der Restbetrag um einen 
Betrag aufgestockt, der zehn Prozentpunkte über dem für jede 
Prioritätsachse anwendbaren Kofinanzierungssatz liegt — die 
Obergrenze beträgt hierbei 100 % — und auf den Betrag der 
zuschussfähigen Ausgaben angewendet wird, die in jeder be
scheinigten Ausgabenerklärung neu angegeben werden, die 
ein Mitgliedstaat während des Zeitraums einreicht, in dem 
er eine der folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Er erhält finanziellen Beistand gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 407/2010 des Rates vom 11. Mai 2010 zur 
Einrichtung eines europäischen Finanzstabilisierungs
mechanismus (*) oder er erhält vor Inkrafttreten dieser 
Verordnung finanziellen Beistand von anderen Mitglied
staaten des Euro-Währungsgebiets. 

b) Er erhält mittelfristigen finanziellen Beistand im Einklang 
mit der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates vom 
18. Februar 2002 zur Einführung einer Fazilität des mit
telfristigen finanziellen Beistands zur Stützung der Zah
lungsbilanzen der Mitgliedstaaten (**). 

c) Er erhält finanziellen Beistand im Einklang mit dem Ver
trag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmecha
nismus, nachdem dieser in Kraft getreten ist. 

(3) Ein Mitgliedstaat, der eine Ausnahmeregelung gemäß 
Absatz 2 beantragt, reicht bis zum 21. Februar 2012 oder 
innerhalb von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem der 
Mitgliedstaat eine der in Absatz 2 genannten Bedingungen 
erfüllt, bei der Kommission einen schriftlichen Antrag ein. 

(4) In dem Antrag gemäß Absatz 3 begründet der Mit
gliedstaat die Notwendigkeit einer Ausnahmeregelung nach 
Absatz 2, indem er die Informationenfolgendes beifügt, die 
erforderlich sind, um zu belegen: 

a) dass nach den Daten zu seiner gesamtwirtschaftlichen 
Situation und Haushaltslage keine Mittel für den nationa
len Beitrag vorhanden sind 

b) dass eine Aufstockung der Zahlungen nach Absatz 2 
notwendig ist, damit die operationellen Programme wei
ter durchgeführt werden können; 

c) dass die Schwierigkeiten selbst dann fortbestehen, wenn 
die in Anhang III festgelegten Obergrenzen für Kofinan
zierungssätze ausgeschöpft werden; 

d) dass er eine der Bedingungen nach Absatz 2 Buchstaben 
a, b oder c erfüllt, wobei er auf einen Beschluss des Rates 
oder sonstigen Rechtsakt Bezug nimmt, und das Datum 
angibt, ab dem ihm der finanzielle Beistand zur Ver
fügung gestellt wurde. 

Die Kommission überprüft, ob die übermittelten Informatio
nen die Gewährung einer Ausnahmeregelung nach Absatz 2 
rechtfertigt. Die Kommission hat ab dem Tag, an dem der 
Antrag eingereicht wird, 30 Tage Zeit, um einen etwaigen 
Einwand im Hinblick auf die Richtigkeit der übermittelten 
Information vorzubringen. 

Beschließt die Kommission, Einwände gegen den Antrag des 
Mitgliedstaats zu erheben, so erlässt sie im Wege eines 
Durchführungsrechtsakts einen mit Gründen versehenen Be
schluss. 

Erhebt die Kommission keinen Einwand gegen den Antrag 
des Mitgliedstaats gemäß Absatz 3, so gilt der Antrag als 
gerechtfertigt.
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(5) In seinem Antrag erläutert der Mitgliedstaat zudem im 
Einzelnen, in welcher Weise er von der Ausnahmeregelung 
nach Absatz 2 Gebrauch zu machen gedenkt, und informiert 
über die ergänzenden Maßnahmen, die vorgesehen sind, um 
die Mittel vor allem zur Förderung von Wettbewerbsfähig
keit, Wachstum und Beschäftigung einzusetzen, wobei diese 
Maßnahmen gegebenenfalls auch eine Änderung der opera
tionellen Programme einschließen. 

(6) Die Ausnahmeregelung nach Absatz 2 ist für Aus
gabenerklärungen, die nach dem 31. Dezember 2013 einge
reicht werden, nicht mehr gültig. 

(7) Sobald der Mitgliedstaat den in Absatz 2 genannten 
finanziellen Beistand nicht mehr in Anspruch nimmt, be
rücksichtigt die Kommission für die Berechnung der Zwi
schenzahlungen und des Restbetrags die aufgestockten, im 
Einklang mit diesem Absatz gezahlten Beträge nicht mehr. 

Allerdings wird diesen Beträgen für die Zwecke des Artikels 
79 Absatz 1 Rechnung getragen. 

(8) Die in Anwendung von Absatz 2 aufgestockten Zwi
schenzahlungen werden binnen kürzester Frist der Verwal
tungsbehörde zur Verfügung gestellt und sind nur für Zah
lungen im Rahmen der Durchführung des operationellen 
Programms zu verwenden. 

(9) Im Zusammenhang mit den Strategieberichten gemäß 
Artikel 29 Absatz 1 übermitteln die Mitgliedstaaten der 
Kommission geeignete Informationen darüber, wie sie von 

der Ausnahmeregelung nach Absatz 2 dieses Artikels Ge
brauch gemacht haben, wobei sie darlegen, inwieweit der 
aufgestockte Betrag des Beistands dazu beigetragen hat, 
Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung in 
dem betreffenden Mitgliedstaat zu fördern. Die Kommission 
berücksichtigt diese Informationen bei der Vorbereitung des 
in Artikel 30 Absatz 1 genannten Strategieberichts. 

(10) Ungeachtet des Absatzes 2 darf der Beitrag der 
Union mittels Zwischenzahlungen und dem zu zahlenden 
Restbetrag nicht höher sein als die öffentliche Beteiligung 
und der Höchstbetrag für die Unterstützung aus den Fonds 
für jede Prioritätsachse gemäß der Entscheidung der Kom
mission über das operationelle Programm. 

(11) Die Absätze 2 bis 3b gelten nicht für operationelle 
Programme im Rahmen des Ziels ‚Europäische territoriale 
Zusammenarbeit‘. 
___________ 

(*) ABl. L 118 vom 12.5.2010, S. 1. 
(**) ABl. L 53 vom 23.2.2002, S. 1.“ 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt allerdings rückwirkend für folgende Mitgliedstaaten: für 
Irland, Griechenland und Portugal ab dem Tag, an dem ihnen 
der finanzielle Beistand gemäß Artikel 77 Absatz 2 der Verord
nung (EG) Nr. 1083/2006 zur Verfügung gestellt wurde, und für 
Ungarn, Lettland und Rumänien ab dem 1. Januar 2010. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

Im Namen des Europäischen Parlaments 
Der Präsident 

J. BUZEK 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 
M. SZPUNAR
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RICHTLINIEN 

RICHTLINIE 2011/95/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2011 

über Normen für die Anerkennung von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit 
Anspruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status für Flüchtlinge oder für 

Personen mit Anrecht auf subsidiären Schutz und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes 

(Neufassung) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄI
SCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, insbesondere auf Artikel 78 Absatz 2 Buchstaben a 
und b, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial
ausschusses ( 1 ), 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 
2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und 
den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig interna
tionalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu 
gewährenden Schutzes ( 3 ) muss in wesentlichen Punkten 
geändert werden. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es 
sich, eine Neufassung der genannten Richtlinie vorzuneh
men. 

(2) Eine gemeinsame Asylpolitik einschließlich eines Gemein
samen Europäischen Asylsystems ist wesentlicher Be
standteil des Ziels der Europäischen Union, schrittweise 
einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
aufzubauen, der allen offen steht, die wegen besonderer 
Umstände rechtmäßig in der Union um Schutz ersuchen. 

(3) Der Europäische Rat kam auf seiner Sondertagung in 
Tampere vom 15. und 16. Oktober 1999 überein, auf 
ein Gemeinsames Europäisches Asylsystem hinzuwirken, 
das sich auf die uneingeschränkte und umfassende An
wendung des Genfer Abkommens vom 28. Juli 1951 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (im Folgenden 

„Genfer Flüchtlingskonvention“) in der Fassung des New 
Yorker Protokolls vom 31. Januar 1967 (im Folgenden 
„Protokoll“) stützt, damit der Grundsatz der Nichtzurück
weisung gewahrt bleibt und niemand dorthin zurück
geschickt wird, wo er Verfolgung ausgesetzt ist. 

(4) Die Genfer Flüchtlingskonvention und das Protokoll stel
len einen wesentlichen Bestandteil des internationalen 
Rechtsrahmens für den Schutz von Flüchtlingen dar. 

(5) Gemäß den Schlussfolgerungen von Tampere sollte das 
Gemeinsame Europäische Asylsystem auf kurze Sicht zur 
Annäherung der Bestimmungen über die Zuerkennung 
und die Merkmale der Flüchtlingseigenschaft führen. 

(6) In den Schlussfolgerungen von Tampere ist ferner fest
gehalten, dass die Vorschriften über die Flüchtlingseigen
schaft durch Maßnahmen zu den Formen des subsidiären 
Schutzes ergänzt werden sollten, die einer Person, die 
eines solchen Schutzes bedarf, einen angemessenen Sta
tus verleihen. 

(7) Die erste Phase auf dem Weg zum Gemeinsamen Euro
päischen Asylsystem ist nun abgeschlossen. Der Europäi
sche Rat hat auf seiner Tagung vom 4. November 2004 
das Haager Programm angenommen, das die Ziele für 
den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
vorgibt, die im Zeitraum von 2005 bis 2010 erreicht 
werden sollen. Im Haager Programm ist die Kommission 
aufgefordert worden, die Bewertung der Rechtsakte aus 
der ersten Phase abzuschließen und dem Europäischen 
Parlament und dem Rat die Rechtsakte und Maßnahmen 
der zweiten Phase so vorzulegen, dass sie vor Ende 2010 
angenommen werden können. 

(8) In dem am 15. und 16. Oktober 2008 angenommenen 
Europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl hat der 
Europäische Rat festgestellt, dass zwischen den Mitglied
staaten weiterhin beträchtliche Unterschiede bei der Ge
währung von Schutz und den Formen dieses Schutzes 
bestehen und gefordert, dass neue Initiativen ergriffen 
werden sollten, um die Einführung des im Haager Pro
gramm vorgesehenen Gemeinsamen Europäischen Asyl
systems zu vollenden und so ein höheres Schutzniveau 
zu bieten.
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(9) Im Programm von Stockholm hat der Europäische Rat 
wiederholt sein Ziel betont, bis spätestens 2012 auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Asylverfahrens und eines 
einheitlichen Status gemäß Artikel 78 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) für Per
sonen, denen internationaler Schutz gewährt wurde, ei
nen gemeinsamen Raum des Schutzes und der Solidari
tät, zu errichten. 

(10) Angesichts der Bewertungsergebnisse empfiehlt es sich in 
dieser Phase, die der Richtlinie 2004/83/EG zugrunde 
liegenden Prinzipien zu bestätigen sowie eine stärkere 
Angleichung der Vorschriften zur Zuerkennung und 
zum Inhalt des internationalen Schutzes auf der Grund
lage höherer Standards anzustreben. 

(11) Die Bemühungen der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung 
der für die zweite Phase des Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems vorgegebenen Standards, insbesondere die 
Bemühungen der Mitgliedstaaten, deren Asylsystem vor 
allem aufgrund ihrer geografischen oder demografischen 
Lage einem besonderen und unverhältnismäßigen Druck 
ausgesetzt ist, sollten mit Mitteln des Europäischen 
Flüchtlingsfonds und des Europäischen Unterstützungs
büros für Asylfragen in geeigneter Weise unterstützt wer
den. 

(12) Das wesentliche Ziel dieser Richtlinie besteht darin, einer
seits zu gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten gemein
same Kriterien zur Bestimmung der Personen anwenden, 
die tatsächlich Schutz benötigen, und andererseits sicher
zustellen, dass diesen Personen in allen Mitgliedstaaten 
ein Mindestniveau von Leistungen geboten wird. 

(13) Die Angleichung der Rechtsvorschriften über die Zu
erkennung und den Inhalt der Flüchtlingseigenschaft 
und des subsidiären Schutzes sollte dazu beitragen, die 
Sekundärmigration von Personen, die internationalen 
Schutz beantragt haben, zwischen Mitgliedstaaten ein
zudämmen, soweit sie ausschließlich auf unterschiedli
chen Rechtsvorschriften beruht. 

(14) Die Mitgliedstaaten sollten die Befugnis haben, günstigere 
Regelungen als die in dieser Richtlinie vorgesehenen Nor
men für Drittstaatsangehörige oder Staatenlose, die um 
internationalen Schutz in einem Mitgliedstaat ersuchen, 
einzuführen oder beizubehalten, wenn ein solcher Antrag 
als mit der Begründung gestellt verstanden wird, dass der 
Betreffende entweder ein Flüchtling im Sinne von 
Artikel 1 Abschnitt A der Genfer Konvention oder eine 
Person mit Anspruch auf subsidiären Schutz ist. 

(15) Diejenigen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen, die 
in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten verbleiben 
dürfen, nicht weil sie internationalen Schutz benötigen, 
sondern aus familiären oder humanitären Ermessensgrün
den, fallen nicht unter diese Richtlinie. 

(16) Diese Richtlinie achtet die Grundrechte und befolgt ins
besondere die in der Charta der Grundrechte der Euro
päischen Union anerkannten Grundsätze. Sie zielt ins
besondere darauf ab, die uneingeschränkte Wahrung 
der Menschenwürde und des Asylrechts für Asylsuchende 
und die sie begleitenden Familienangehörigen sicher
zustellen sowie die Anwendung der Artikel 1, 7, 11, 
14, 15, 16, 18, 21, 24, 34 und 35 der Charta zu för
dern, und sollte daher entsprechend umgesetzt werden. 

(17) In Bezug auf die Behandlung von Personen, die unter 
diese Richtlinie fallen, sind die Mitgliedstaaten an ihre 
Verpflichtungen aus den völkerrechtlichen Instrumenten 
gebunden, denen sie beigetreten sind, einschließlich ins
besondere derjenigen, nach denen eine Diskriminierung 
verboten ist. 

(18) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitglied
staaten im Einklang mit dem Übereinkommen der Ver
einten Nationen von 1989 über die Rechte des Kindes 
vorrangig das „Wohl des Kindes“ berücksichtigen. Bei der 
Bewertung der Frage, was dem Wohl des Kindes dient, 
sollten die Mitgliedstaaten insbesondere dem Grundsatz 
des Familienverbands, dem Wohlergehen und der sozia
len Entwicklung des Minderjährigen, Sicherheitsaspekten 
sowie dem Willen des Minderjährigen unter Berücksich
tigung seines Alters und seiner Reife Rechnung tragen. 

(19) Der Begriff „Familienangehörige“ muss ausgeweitet wer
den, wobei den unterschiedlichen besonderen Umständen 
der Abhängigkeit Rechnung zu tragen und das Wohl des 
Kindes besonders zu berücksichtigen ist. 

(20) Diese Richtlinie lässt das Protokoll über die Gewährung 
von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, das dem Vertrag über die Europäi
sche Union (EUV) und dem AEUV beigefügt ist, unbe
rührt. 

(21) Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft ist ein dekla
ratorischer Akt. 

(22) Konsultationen mit dem Hohen Kommissar der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge können den Mitgliedstaaten 
wertvolle Hilfe bei der Bestimmung der Flüchtlingseigen
schaft nach Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention 
bieten. 

(23) Es sollten Normen für die Bestimmung und die Merkmale 
der Flüchtlingseigenschaft festgelegt werden, um die zu
ständigen innerstaatlichen Behörden der Mitgliedstaaten 
bei der Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention 
zu leiten. 

(24) Es müssen gemeinsame Kriterien für die Anerkennung 
von Asylbewerbern als Flüchtlinge im Sinne von 
Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention eingeführt 
werden.
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(25) Insbesondere ist es erforderlich, gemeinsame Konzepte zu 
entwickeln zu: aus Nachfluchtgründen („sur place“) ent
stehendem Schutzbedarf, Schadensursachen und Schutz, 
internem Schutz und Verfolgung einschließlich der Ver
folgungsgründe. 

(26) Schutz kann, wenn der Wille und die Fähigkeit gegeben 
sind, Schutz zu bieten, entweder vom Staat oder von 
Parteien oder Organisationen, einschließlich internationa
ler Organisationen, geboten werden, die die in dieser 
Richtlinie festgelegten Voraussetzungen erfüllen und 
eine Region oder ein größeres Gebiet innerhalb des 
Staatsgebiets beherrschen. Ein solcher Schutz sollte wirk
sam und nicht nur vorübergehender Art sein. 

(27) Interner Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden 
sollte vom Antragsteller in einem Teil des Herkunftslan
des, in den er sicher und legal reisen kann, in dem er 
aufgenommen wird und bei dem vernünftigerweise er
wartet werden kann, dass er sich dort niederlassen kann, 
tatsächlich in Anspruch genommen werden können. 
Geht die Verfolgung oder der ernsthafte Schaden vom 
Staat oder Vertretern des Staates aus, so sollte eine Ver
mutung dafür bestehen, dass dem Antragsteller kein 
wirksamer Schutz zur Verfügung steht. Handelt es sich 
bei dem Antragsteller um einen unbegleiteten Minderjäh
rigen, so sollte die Verfügbarkeit angemessener Betreu
ungsmöglichkeiten und Sorgerechtsregelungen, die dem 
Wohl des unbegleiteten Minderjährigen dienen, von der 
Prüfung der Frage, ob dieser Schutz tatsächlich gewährt 
werden kann, umfasst werden. 

(28) Bei der Prüfung von Anträgen Minderjähriger auf interna
tionalen Schutz sollten die Mitgliedstaaten kinderspezi
fische Formen von Verfolgung berücksichtigen. 

(29) Eine der Voraussetzungen für die Flüchtlingseigenschaft 
im Sinne von Artikel 1 Abschnitt A der Genfer Flücht
lingskonvention ist das Bestehen eines Kausalzusammen
hangs zwischen den Gründen der Verfolgung, nämlich 
Rasse, Religion, Nationalität, politische Überzeugung 
oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe, und den Verfolgungshandlungen oder dem feh
lenden Schutz vor solchen Handlungen. 

(30) Es ist ebenso notwendig, einen gemeinsamen Ansatz für 
den Verfolgungsgrund „Zugehörigkeit zu einer bestimm
ten sozialen Gruppe“ zu entwickeln. Bei der Definition 
einer bestimmten sozialen Gruppe sind die Aspekte im 
Zusammenhang mit dem Geschlecht des Antragstellers, 
einschließlich seiner geschlechtlichen Identität und se
xuellen Orientierung, die mit bestimmten Rechtstraditio
nen und Bräuchen im Zusammenhang stehen können, 
wie z. B. Genitalverstümmelungen, Zwangssterilisationen 
oder erzwungene Schwangerschaftsabbrüche, angemessen 
zu berücksichtigen, soweit sie in Verbindung mit der 
begründeten Furcht des Antragstellers vor Verfolgung ste
hen. 

(31) Handlungen im Widerspruch zu den Zielen und Grund
sätzen der Vereinten Nationen sind in der Präambel und 
in den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten Natio
nen dargelegt; sie sind unter anderem in den Resolutio
nen der Vereinten Nationen zu Antiterrormaßnahmen 
verankert, in denen erklärt wird, dass die „Handlungen, 

Methoden und Praktiken des Terrorismus im Wider
spruch zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten 
Nationen stehen“ und dass die „wissentliche Finanzierung 
und Planung terroristischer Handlungen sowie die Anstif
tung dazu ebenfalls im Widerspruch zu den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen stehen“. 

(32) Der Begriff „Rechtsstellung“ im Sinne von Artikel 14 
kann auch die Flüchtlingseigenschaft einschließen. 

(33) Ferner sollten Normen für die Bestimmung und die 
Merkmale des subsidiären Schutzstatus festgelegt werden. 
Der subsidiäre Schutzstatus sollte den in der Genfer 
Flüchtlingskonvention festgelegten Schutz für Flüchtlinge 
ergänzen. 

(34) Es müssen gemeinsame Kriterien eingeführt werden, die 
als Grundlage für die Anerkennung von Personen, die 
internationalen Schutz beantragen, als Anspruchsberech
tigte auf subsidiären Schutz dienen. Diese Kriterien soll
ten völkerrechtlichen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
aus Rechtsakten im Bereich der Menschenrechte und be
stehenden Praktiken in den Mitgliedstaaten entsprechen. 

(35) Gefahren, denen die Bevölkerung oder eine Bevölkerungs
gruppe eines Landes allgemein ausgesetzt sind, stellen für 
sich genommen normalerweise keine individuelle Bedro
hung dar, die als ernsthafter Schaden zu beurteilen wäre. 

(36) Familienangehörige sind aufgrund der alleinigen Tatsache, 
dass sie mit dem Flüchtling verwandt sind, in der Regel 
gefährdet, in einer Art und Weise verfolgt zu werden, 
dass ein Grund für die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus 
gegeben sein kann. 

(37) Der Begriff der nationalen Sicherheit und öffentlichen 
Ordnung gilt auch für die Fälle, in denen ein Drittstaats
angehöriger einer Vereinigung angehört, die den interna
tionalen Terrorismus unterstützt, oder er eine derartige 
Vereinigung unterstützt. 

(38) Bei der Gewährung der Ansprüche auf die Leistungen 
gemäß dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten dem 
Wohl des Kindes sowie den besonderen Umständen der 
Abhängigkeit der nahen Angehörigen, die sich bereits in 
dem Mitgliedstaat aufhalten und die nicht Familienmit
glieder der Person sind, der internationaler Schutz zu
erkannt worden ist, von dieser Person Rechnung tragen. 
Unter außergewöhnlichen Umständen, wenn es sich bei 
dem nahen Angehörigen der Person, die Anspruch auf 
internationalen Schutz hat, um eine verheiratete minder
jährige Person handelt, die nicht von ihrem Ehepartner 
begleitet wird, kann es als dem Wohl der minderjährigen 
Person dienlich angesehen werden, wenn diese in ihrer 
ursprünglichen Familie lebt. 

(39) Bei der Berücksichtigung der Forderung des Stockholmer 
Programms nach Einführung eines einheitlichen Status 
für Flüchtlinge oder für Personen mit Anspruch auf sub
sidiären Schutz und abgesehen von den Ausnahmerege
lungen, die notwendig und sachlich gerechtfertigt sind, 
sollten Personen, denen subsidiärer Schutz zuerkannt 
worden ist, dieselben Rechte und Leistungen zu densel
ben Bedingungen gewährt werden wie Flüchtlingen ge
mäß dieser Richtlinie.
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(40) Innerhalb der durch die internationalen Verpflichtungen 
vorgegebenen Grenzen können die Mitgliedstaaten fest
legen, dass Leistungen im Hinblick auf den Zugang zur 
Beschäftigung, zur Sozialhilfe, zur medizinischen Versor
gung und zu Integrationsmaßnahmen nur dann gewährt 
werden können, wenn vorab ein Aufenthaltstitel aus
gestellt worden ist. 

(41) Damit Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt 
worden ist, die in dieser Richtlinie festgelegten Rechte 
und Leistungen wirksam wahrnehmen können, muss ih
ren besonderen Bedürfnissen und den speziellen Integra
tionsproblemen, denen sie sich gegenübersehen, Rech
nung getragen werden. Unbeschadet der Möglichkeit 
der Mitgliedstaaten, günstigere Normen zu erlassen oder 
beizubehalten, sollte die Tatsache, dass besonderen Be
dürfnissen und den speziellen Integrationsproblemen 
Rechnung getragen wird, normalerweise nicht zu einer 
besseren Behandlung führen als derjenigen, die eigenen 
Staatsangehörigen zuteil wird. 

(42) In diesem Zusammenhang sollten Anstrengungen unter
nommen werden, um insbesondere die Probleme anzuge
hen, die Personen, denen internationaler Schutz zu
erkannt worden ist, daran hindern, beschäftigungsbezo
gene Bildungsangebote und berufsbildende Maßnahmen 
tatsächlich in Anspruch zu nehmen, unter anderem die 
Probleme aufgrund von finanziellen Zwängen. 

(43) Diese Richtlinie gilt nicht für finanzielle Zuwendungen, 
die von den Mitgliedstaaten zur Förderung der Bildung 
gewährt werden. 

(44) Es müssen besondere Maßnahmen in Betracht gezogen 
werden, um die praktischen Probleme wirksam anzuge
hen, denen sich Personen, denen internationaler Schutz 
zuerkannt worden ist, bei der Feststellung der Echtheit 
ihrer ausländischen Diplome, Prüfungszeugnisse und 
sonstigen Befähigungsnachweise insbesondere deshalb ge
genübersehen, weil sie keine Nachweise vorlegen können 
und nicht in der Lage sind, die Kosten im Zusammen
hang mit den Anerkennungsverfahren zu tragen. 

(45) Insbesondere zur Vermeidung sozialer Härtefälle ist es 
angezeigt, Personen, denen internationaler Schutz zu
erkannt worden ist, ohne Diskriminierung im Rahmen 
der Sozialfürsorge angemessene Unterstützung in Form 
von Sozialleistungen und Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts zu gewähren. Bei der Sozialhilfe sollten 
die Modalitäten und die Einzelheiten der Gewährung der 
Kernleistungen für Personen, denen der subsidiäre 
Schutzstatus zuerkannt worden ist, durch das nationale 
Recht bestimmt werden. Die Möglichkeit der Einschrän
kung der Sozialhilfe auf Kernleistungen ist so zu verste
hen, dass zumindest eine Mindesteinkommensunterstüt
zung sowie Unterstützung bei Krankheit oder bei 
Schwangerschaft und bei Elternschaft umfasst sind, so
weit diese Leistungen nach dem nationalen Recht eigenen 
Staatsangehörigen gewährt werden. 

(46) Der Zugang zur medizinischen Versorgung, einschließlich 
physischer und psychologischer Betreuung, sollte für Per
sonen, denen internationaler Schutz zuerkannt worden 
ist, sichergestellt werden. 

(47) Die besonderen Bedürfnisse und die besondere Situation 
von Personen, denen der Flüchtlingsstatus oder der sub
sidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, sollten so weit 
wie möglich in den ihnen angebotenen Integrationspro
grammen berücksichtigt werden, die gegebenenfalls 
Sprachunterricht und Information über ihre Rechte und 
Pflichten im Zusammenhang mit ihrem Schutzstatus in 
dem betreffenden Mitgliedstaat umfassen. 

(48) Die Umsetzung dieser Richtlinie sollte in regelmäßigen 
Abständen bewertet werden, wobei insbesondere der Ent
wicklung der völkerrechtlichen Verpflichtungen der Mit
gliedstaaten im Bereich der Nichtzurückweisung, der Ar
beitsmarktentwicklung in den Mitgliedstaaten sowie der 
Ausarbeitung gemeinsamer Grundprinzipien für die Inte
gration Rechnung zu tragen ist. 

(49) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung von 
Normen für die Gewährung internationalen Schutzes an 
Drittstaatsangehörige und Staatenlose durch die Mitglied
staaten, für einen einheitlicher Status für Flüchtlinge oder 
für Personen, die Anspruch auf subsidiären Schutz haben, 
und für den Inhalt des zu gewährenden Schutzes, auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht wer
den können und daher wegen des Umfangs und der 
Wirkungen dieser Richtlinie besser auf Unionsebene zu 
verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem 
in Artikel 5 EUV niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tä
tig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel ge
nannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 
Richtlinie nicht über das zur Erreichung dieser Ziele er
forderliche Maß hinaus. 

(50) Nach den Artikeln 1und 2 und Artikel 4a Absatz 1 des 
dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls (Nr. 21) 
über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands 
hinsichtlich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts beteiligen sich das Vereinigte Königreich und 
Irland unbeschadet des Artikels 4 dieses Protokolls nicht 
an der Annahme dieser Richtlinie und sind weder durch 
diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer Anwendung ver
pflichtet. 

(51) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem 
AEUV beigefügten Protokolls (Nr. 22) über die Position 
Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der An
nahme dieser Richtlinie und ist weder durch diese Richt
linie gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(52) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in 
innerstaatliches Recht sollte nur jene Bestimmungen be
treffen, die im Vergleich zu der Richtlinie 2004/83/EG 
inhaltlich geändert wurden. Die Verpflichtung zur Umset
zung der inhaltlich unveränderten Bestimmungen ergibt 
sich aus der genannten Richtlinie. 

(53) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitglied
staaten hinsichtlich der in Anhang I Teil B genannten 
Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2004/83/EG in 
innerstaatliches Recht unberührt lassen —
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Zweck 

Zweck dieser Richtlinie ist es, Normen für die Anerkennung von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Personen mit An
spruch auf internationalen Schutz, für einen einheitlichen Status 
für Flüchtlinge oder für Personen, die Anspruch auf subsidiären 
Schutz haben, sowie für den Inhalt des zu gewährenden Schut
zes festzulegen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „internationaler Schutz“ die Flüchtlingseigenschaft und den 
subsidiären Schutzstatus im Sinne der Buchstaben e und g; 

b) „Person, der internationaler Schutz zuerkannt wurde“ eine 
Person, der die Flüchtlingseigenschaft gemäß Buchstabe e 
oder der subsidiäre Schutzstatus gemäß Buchstabe g zu
erkannt wurde; 

c) „Genfer Flüchtlingskonvention“ das in Genf abgeschlossene 
Abkommen vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge in der durch das New Yorker Protokoll vom 
31. Januar 1967 geänderten Fassung; 

d) „Flüchtling“ einen Drittstaatsangehörigen, der aus der be
gründeten Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Reli
gion, Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörig
keit zu einer bestimmten sozialen Gruppe sich außerhalb 
des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, 
und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen 
kann oder wegen dieser Furcht nicht in Anspruch nehmen 
will, oder einen Staatenlosen, der sich aus denselben vor
genannten Gründen außerhalb des Landes seines vorherigen 
gewöhnlichen Aufenthalts befindet und nicht dorthin zu
rückkehren kann oder wegen dieser Furcht nicht dorthin 
zurückkehren will und auf den Artikel 12 keine Anwendung 
findet; 

e) „Flüchtlingseigenschaft“ die Anerkennung eines Drittstaats
angehörigen oder eines Staatenlosen als Flüchtling durch 
einen Mitgliedstaat; 

f) „Person mit Anspruch auf subsidiären Schutz“ einen Dritt
staatsangehörigen oder einen Staatenlosen, der die Voraus
setzungen für die Anerkennung als Flüchtling nicht erfüllt, 
der aber stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht 
hat, dass er bei einer Rückkehr in sein Herkunftsland oder, 
bei einem Staatenlosen, in das Land seines vorherigen ge
wöhnlichen Aufenthalts tatsächlich Gefahr liefe, einen ernst
haften Schaden im Sinne des Artikel 15 zu erleiden, und auf 
den Artikel 17 Absätze 1 und 2 keine Anwendung findet 

und der den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch neh
men kann oder wegen dieser Gefahr nicht in Anspruch 
nehmen will; 

g) „subsidiärer Schutzstatus“ die Anerkennung eines Drittstaats
angehörigen oder Staatenlosen durch einen Mitgliedstaat als 
Person, die Anspruch auf subsidiären Schutz hat; 

h) „Antrag auf internationalen Schutz“ das Ersuchen eines 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen um Schutz durch 
einen Mitgliedstaat, wenn davon ausgegangen werden kann, 
dass der Antragsteller die Zuerkennung der Flüchtlingseigen
schaft oder die Gewährung des subsidiären Schutzstatus an
strebt, und wenn er nicht ausdrücklich um eine andere, 
gesondert zu beantragende Form des Schutzes außerhalb 
des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie ersucht; 

i) „Antragsteller“ einen Drittstaatsangehörigen oder Staatenlo
sen, der einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt hat, 
über den noch keine rechtskräftige Entscheidung ergangen 
ist; 

j) „Familienangehörige“ die folgenden Mitglieder der Familie 
der Person, der internationaler Schutz zuerkannt worden 
ist, die sich im Zusammenhang mit dem Antrag auf interna
tionalen Schutz in demselben Mitgliedstaat aufhalten, sofern 
die Familie bereits im Herkunftsland bestanden hat: 

— der Ehegatte der Person, der internationaler Schutz zu
erkannt worden ist, oder ihr nicht verheirateter Partner, 
der mit ihr eine dauerhafte Beziehung führt, soweit nach 
dem Recht oder der Praxis des betreffenden Mitglied
staats nicht verheiratete Paare ausländerrechtlich ver
gleichbar behandelt werden wie verheiratete Paare; 

— die minderjährigen Kinder des unter dem ersten Gedan
kenstrich genannten Paares oder der Person, der interna
tionaler Schutz zuerkannt worden ist, sofern diese nicht 
verheiratet sind, gleichgültig, ob es sich nach dem na
tionalen Recht um eheliche oder außerehelich geborene 
oder adoptierte Kinder handelt; 

— der Vater, die Mutter oder ein anderer Erwachsener, der 
nach dem Recht oder der Praxis des betreffenden Mit
gliedstaats für die Person, der internationaler Schutz zu
erkannt worden ist, verantwortlich ist, wenn diese Per
son minderjährig und nicht verheiratet ist; 

k) „Minderjähriger“ einen Drittstaatsangehörigen oder Staaten
losen unter 18 Jahren; 

l) „unbegleiteter Minderjähriger“ einen Minderjährigen, der 
ohne Begleitung eines für ihn nach dem Gesetz oder der 
Praxis des betreffenden Mitgliedstaats verantwortlichen Er
wachsenen in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats einreist, 
solange er sich nicht tatsächlich in der Obhut eines solchen 
Erwachsenen befindet; dies schließt Minderjährige ein, die 
nach der Einreise in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
dort ohne Begleitung zurückgelassen wurden;

DE 20.12.2011 Amtsblatt der Europäischen Union L 337/13



m) „Aufenthaltstitel“ jede von den Behörden eines Mitgliedstaats 
erteilte und entsprechend dem Recht dieses Mitgliedstaats 
ausgestellte Erlaubnis oder Genehmigung, die dem Dritt
staatsangehörigen oder dem Staatenlosen den Aufenthalt 
im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats gestattet; 

n) „Herkunftsland“ das Land oder die Länder der Staatsangehö
rigkeit oder — bei Staatenlosen — des früheren gewöhnli
chen Aufenthalts. 

Artikel 3 

Günstigere Normen 

Die Mitgliedstaaten können günstigere Normen zur Entschei
dung darüber, wer als Flüchtling oder Person gilt, die Anspruch 
auf subsidiären Schutz hat, und zur Bestimmung des Inhalts des 
internationalen Schutzes erlassen oder beibehalten, sofern sie 
mit dieser Richtlinie vereinbar sind. 

KAPITEL II 

PRÜFUNG VON ANTRÄGEN AUF INTERNATIONALEN SCHUTZ 

Artikel 4 

Prüfung der Tatsachen und Umstände 

(1) Die Mitgliedstaaten können es als Pflicht des Antragstel
lers betrachten, so schnell wie möglich alle zur Begründung des 
Antrags auf internationalen Schutz erforderlichen Anhalts
punkte darzulegen. Es ist Pflicht des Mitgliedstaats, unter Mit
wirkung des Antragstellers die für den Antrag maßgeblichen 
Anhaltspunkte zu prüfen. 

(2) Zu den in Absatz 1 genannten Anhaltspunkten gehören 
Angaben des Antragstellers zu Alter und familiären und sozia
len Verhältnissen — auch der betroffenen Verwandten —, Iden
tität, Staatsangehörigkeit(en), Land/Ländern und Ort(en) des frü
heren Aufenthalts, früheren Asylanträgen, Reisewegen und Rei
sedokumenten sowie zu den Gründen für seinen Antrag auf 
internationalen Schutz und sämtliche ihm zur Verfügung ste
henden Unterlagen zu diesen Angaben. 

(3) Die Anträge auf internationalen Schutz sind individuell 
zu prüfen, wobei Folgendes zu berücksichtigen ist: 

a) alle mit dem Herkunftsland verbundenen Tatsachen, die zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag relevant sind, 
einschließlich der Rechts- und Verwaltungsvorschriften des 
Herkunftslandes und der Weise, in der sie angewandt wer
den; 

b) die maßgeblichen Angaben des Antragstellers und die von 
ihm vorgelegten Unterlagen, einschließlich Informationen zu 
der Frage, ob er verfolgt worden ist bzw. verfolgt werden 
könnte oder einen ernsthaften Schaden erlitten hat bzw. 
erleiden könnte; 

c) die individuelle Lage und die persönlichen Umstände des 
Antragstellers, einschließlich solcher Faktoren wie familiärer 
und sozialer Hintergrund, Geschlecht und Alter, um bewer
ten zu können, ob in Anbetracht seiner persönlichen 

Umstände die Handlungen, denen er ausgesetzt war oder 
ausgesetzt sein könnte, einer Verfolgung oder einem sons
tigen ernsthaften Schaden gleichzusetzen sind; 

d) die Frage, ob die Aktivitäten des Antragstellers seit Verlassen 
des Herkunftslandes ausschließlich oder hauptsächlich auf
genommen wurden, um die für die Beantragung von interna
tionalem Schutz erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, 
damit bewertet werden kann, ob der Antragsteller im Fall 
einer Rückkehr in dieses Land aufgrund dieser Aktivitäten 
verfolgt oder ernsthaften Schaden erleiden würde; 

e) die Frage, ob vom Antragsteller vernünftigerweise erwartet 
werden kann, dass er den Schutz eines anderen Staates in 
Anspruch nimmt, dessen Staatsangehörigkeit er für sich gel
tend machen könnte. 

(4) Die Tatsache, dass ein Antragsteller bereits verfolgt wurde 
oder einen sonstigen ernsthaften Schaden erlitten hat bzw. von 
solcher Verfolgung oder einem solchen Schaden unmittelbar 
bedroht war, ist ein ernsthafter Hinweis darauf, dass die Furcht 
des Antragstellers vor Verfolgung begründet ist bzw. dass er 
tatsächlich Gefahr läuft, ernsthaften Schaden zu erleiden, es 
sei denn, stichhaltige Gründe sprechen dagegen, dass der An
tragsteller erneut von solcher Verfolgung oder einem solchen 
Schaden bedroht wird. 

(5) Wenden die Mitgliedstaaten den Grundsatz an, wonach 
der Antragsteller seinen Antrag auf internationalen Schutz be
gründen muss, und fehlen für Aussagen des Antragstellers Un
terlagen oder sonstige Beweise, so bedürfen diese Aussagen kei
nes Nachweises, wenn 

a) der Antragsteller sich offenkundig bemüht hat, seinen Antrag 
zu begründen; 

b) alle dem Antragsteller verfügbaren Anhaltspunkte vorliegen 
und eine hinreichende Erklärung für das Fehlen anderer re
levanter Anhaltspunkte gegeben wurde; 

c) festgestellt wurde, dass die Aussagen des Antragstellers ko
härent und plausibel sind und zu den für seinen Fall rele
vanten, verfügbaren besonderen und allgemeinen Informatio
nen nicht in Widerspruch stehen; 

d) der Antragsteller internationalen Schutz zum frühestmögli
chen Zeitpunkt beantragt hat, es sei denn, er kann gute 
Gründe dafür vorbringen, dass dies nicht möglich war; und 

e) die generelle Glaubwürdigkeit des Antragstellers festgestellt 
worden ist. 

Artikel 5 

Aus Nachfluchtgründen entstehender Bedarf an 
internationalem Schutz 

(1) Die begründete Furcht vor Verfolgung oder die tatsäch
liche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, kann auf 
Ereignissen beruhen, die eingetreten sind, nachdem der Antrag
steller das Herkunftsland verlassen hat.
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(2) Die begründete Furcht vor Verfolgung oder die tatsäch
liche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, kann auf 
Aktivitäten des Antragstellers nach Verlassen des Herkunftslan
des beruhen, insbesondere wenn die Aktivitäten, auf die er sich 
stützt, nachweislich Ausdruck und Fortsetzung einer bereits im 
Herkunftsland bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. 

(3) Unbeschadet der Genfer Flüchtlingskonvention können 
die Mitgliedstaaten festlegen, dass ein Antragsteller, der einen 
Folgeantrag stellt, in der Regel nicht als Flüchtling anerkannt 
wird, wenn die Verfolgungsgefahr auf Umständen beruht, die 
der Antragsteller nach Verlassen des Herkunftslandes selbst ge
schaffen hat. 

Artikel 6 

Akteure, von denen die Verfolgung oder ein ernsthafter 
Schaden ausgehen kann 

Die Verfolgung bzw. der ernsthafte Schaden kann ausgehen von 

a) dem Staat; 

b) Parteien oder Organisationen, die den Staat oder einen we
sentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen; 

c) nichtstaatlichen Akteuren, sofern die unter den Buchstaben a 
und b genannten Akteure einschließlich internationaler Or
ganisationen erwiesenermaßen nicht in der Lage oder nicht 
willens sind, Schutz vor Verfolgung bzw. ernsthaftem Scha
den im Sinne des Artikels 7 zu bieten. 

Artikel 7 

Akteure, die Schutz bieten können 

(1) Der Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden 
kann nur geboten werden 

a) vom Staat oder 

b) von Parteien oder Organisationen einschließlich internationa
ler Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen 
Teil des Staatsgebiets beherrschen, 

sofern sie willens und in der Lage sind, Schutz gemäß Absatz 2 
zu bieten. 

(2) Der Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden 
muss wirksam und darf nicht nur vorübergehender Art sein. 
Ein solcher Schutz ist generell gewährleistet, wenn die unter 
Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Akteure geeignete 
Schritte einleiten, um die Verfolgung oder den ernsthaften Scha
den zu verhindern, beispielsweise durch wirksame Rechtsvor
schriften zur Ermittlung, Strafverfolgung und Ahndung von 
Handlungen, die eine Verfolgung oder einen ernsthaften Scha
den darstellen, und wenn der Antragsteller Zugang zu diesem 
Schutz hat. 

(3) Bei der Beurteilung der Frage, ob eine internationale Or
ganisation einen Staat oder einen wesentlichen Teil des Staats
gebiets beherrscht und den in Absatz 2 beschriebenen Schutz 

bietet, ziehen die Mitgliedstaaten etwaige in einschlägigen 
Rechtsakten der Union aufgestellte Leitlinien heran. 

Artikel 8 

Interner Schutz 

(1) Bei der Prüfung des Antrags auf internationalen Schutz 
können die Mitgliedstaaten feststellen, dass ein Antragsteller 
keinen internationalen Schutz benötigt, sofern er in einem 
Teil seines Herkunftslandes 

a) keine begründete Furcht vor Verfolgung hat oder keine tat
sächliche Gefahr, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, be
steht oder 

b) Zugang zu Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden 
gemäß Artikel 7 hat, 

und er sicher und legal in diesen Landesteil reisen kann, dort 
aufgenommen wird und vernünftigerweise erwartet werden 
kann, dass er sich dort niederlässt. 

(2) Bei Prüfung der Frage, ob ein Antragsteller begründete 
Furcht vor Verfolgung hat oder die tatsächliche Gefahr, einen 
ernsthaften Schaden zu erleiden, besteht, oder Zugang zu 
Schutz vor Verfolgung oder ernsthaftem Schaden in einem 
Teil seines Herkunftslandes gemäß Absatz 1 in Anspruch neh
men kann, berücksichtigen die Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt 
der Entscheidung über den Antrag die dortigen allgemeinen 
Gegebenheiten und die persönlichen Umstände des Antragstel
lers gemäß Artikel 4. Zu diesem Zweck stellen die Mitglied
staaten sicher, dass genaue und aktuelle Informationen aus re
levanten Quellen, wie etwa Informationen des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge oder des Europäi
schen Unterstützungsbüros für Asylfragen, eingeholt werden. 

KAPITEL III 

ANERKENNUNG ALS FLÜCHTLING 

Artikel 9 

Verfolgungshandlungen 

(1) Um als Verfolgung im Sinne des Artikels 1 Abschnitt A 
der Genfer Flüchtlingskonvention zu gelten, muss eine Hand
lung 

a) aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sein, 
dass sie eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden 
Menschenrechte darstellt, insbesondere der Rechte, von de
nen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Europäischen Konven
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
keine Abweichung zulässig ist, oder 

b) in einer Kumulierung unterschiedlicher Maßnahmen, ein
schließlich einer Verletzung der Menschenrechte, bestehen, 
die so gravierend ist, dass eine Person davon in ähnlicher 
wie der unter Buchstabe a beschriebenen Weise betroffen ist.
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(2) Als Verfolgung im Sinne von Absatz 1 können unter 
anderem die folgenden Handlungen gelten: 

a) Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließ
lich sexueller Gewalt, 

b) gesetzliche, administrative, polizeiliche und/oder justizielle 
Maßnahmen, die als solche diskriminierend sind oder in dis
kriminierender Weise angewandt werden, 

c) unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung 
oder Bestrafung, 

d) Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis 
einer unverhältnismäßigen oder diskriminierenden Bestra
fung, 

e) Strafverfolgung oder Bestrafung wegen Verweigerung des Mi
litärdienstes in einem Konflikt, wenn der Militärdienst Ver
brechen oder Handlungen umfassen würde, die unter den 
Anwendungsbereich der Ausschlussklauseln des Artikels 12 
Absatz 2 fallen, und 

f) Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen 
oder gegen Kinder gerichtet sind. 

(3) Gemäß Artikel 2 Buchstabe d muss eine Verknüpfung 
zwischen den in Artikel 10 genannten Gründen und den in 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels als Verfolgung eingestuften 
Handlungen oder dem Fehlen von Schutz vor solchen Hand
lungen bestehen. 

Artikel 10 

Verfolgungsgründe 

(1) Bei der Prüfung der Verfolgungsgründe berücksichtigen 
die Mitgliedstaaten Folgendes: 

a) Der Begriff der Rasse umfasst insbesondere die Aspekte 
Hautfarbe, Herkunft und Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
ethnischen Gruppe; 

b) der Begriff der Religion umfasst insbesondere theistische, 
nichttheistische und atheistische Glaubensüberzeugungen, 
die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an religiösen Riten im 
privaten oder öffentlichen Bereich, allein oder in Gemein
schaft mit anderen, sonstige religiöse Betätigungen oder Mei
nungsäußerungen und Verhaltensweisen Einzelner oder einer 
Gemeinschaft, die sich auf eine religiöse Überzeugung stüt
zen oder nach dieser vorgeschrieben sind; 

c) der Begriff der Nationalität beschränkt sich nicht auf die 
Staatsangehörigkeit oder das Fehlen einer solchen, sondern 
bezeichnet insbesondere auch die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe, die durch ihre kulturelle, ethnische oder sprachliche 
Identität, gemeinsame geografische oder politische Herkunft 
oder ihre Verwandtschaft mit der Bevölkerung eines anderen 
Staates bestimmt wird; 

d) eine Gruppe gilt insbesondere als eine bestimmte soziale 
Gruppe, wenn 

— die Mitglieder dieser Gruppe angeborene Merkmale oder 
einen gemeinsamen Hintergrund, der nicht verändert 
werden kann, gemein haben oder Merkmale oder eine 
Glaubensüberzeugung teilen, die so bedeutsam für die 
Identität oder das Gewissen sind, dass der Betreffende 
nicht gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten, 
und 

— die Gruppe in dem betreffenden Land eine deutlich abge
grenzte Identität hat, da sie von der sie umgebenden 
Gesellschaft als andersartig betrachtet wird. 

Je nach den Gegebenheiten im Herkunftsland kann als eine 
bestimmte soziale Gruppe auch eine Gruppe gelten, die sich 
auf das gemeinsame Merkmal der sexuellen Orientierung 
gründet. Als sexuelle Orientierung dürfen keine Handlungen 
verstanden werden, die nach dem nationalen Recht der Mit
gliedstaaten als strafbar gelten. Geschlechtsbezogene Aspekte, 
einschließlich der geschlechtlichen Identität, werden zum 
Zweck der Bestimmung der Zugehörigkeit zu einer bestimm
ten sozialen Gruppe oder der Ermittlung eines Merkmals 
einer solchen Gruppe angemessen berücksichtigt; 

e) unter dem Begriff der politischen Überzeugung ist insbeson
dere zu verstehen, dass der Antragsteller in einer Angelegen
heit, die die in Artikel 6 genannten potenziellen Verfolger 
sowie deren Politiken oder Verfahren betrifft, eine Meinung, 
Grundhaltung oder Überzeugung vertritt, wobei es unerheb
lich ist, ob der Antragsteller aufgrund dieser Meinung, 
Grundhaltung oder Überzeugung tätig geworden ist. 

(2) Bei der Bewertung der Frage, ob die Furcht eines Antrag
stellers vor Verfolgung begründet ist, ist es unerheblich, ob der 
Antragsteller tatsächlich die Merkmale der Rasse oder die reli
giösen, nationalen, sozialen oder politischen Merkmale aufweist, 
die zur Verfolgung führen, sofern ihm diese Merkmale von 
seinem Verfolger zugeschrieben werden. 

Artikel 11 

Erlöschen 

(1) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser ist nicht 
mehr Flüchtling, wenn er 

a) sich freiwillig erneut dem Schutz des Landes, dessen Staats
angehörigkeit er besitzt, unterstellt oder 

b) nach dem Verlust seiner Staatsangehörigkeit diese freiwillig 
wiedererlangt hat oder 

c) eine neue Staatsangehörigkeit erworben hat und den Schutz 
des Landes, dessen Staatsangehörigkeit er erworben hat, ge
nießt oder 

d) freiwillig in das Land, das er aus Furcht vor Verfolgung ver
lassen hat oder außerhalb dessen er aus Furcht vor Verfol
gung geblieben ist, zurückgekehrt ist und sich dort nieder
gelassen hat oder

DE L 337/16 Amtsblatt der Europäischen Union 20.12.2011



e) nach Wegfall der Umstände, aufgrund deren er als Flüchtling 
anerkannt worden ist, es nicht mehr ablehnen kann, den 
Schutz des Landes in Anspruch zu nehmen, dessen Staats
angehörigkeit er besitzt oder 

f) als Staatenloser nach Wegfall der Umstände, aufgrund deren 
er als Flüchtling anerkannt wurde, in der Lage ist, in das 
Land zurückzukehren, in dem er seinen gewöhnlichen Auf
enthalt hatte. 

(2) Bei der Prüfung von Absatz 1 Buchstaben e und f haben 
die Mitgliedstaaten zu untersuchen, ob die Veränderung der 
Umstände erheblich und nicht nur vorübergehend ist, so dass 
die Furcht des Flüchtlings vor Verfolgung nicht länger als be
gründet angesehen werden kann. 

(3) Absatz 1 Buchstaben e und f finden keine Anwendung 
auf einen Flüchtling, der sich auf zwingende, auf früheren Ver
folgungen beruhende Gründe berufen kann, um die Inanspruch
nahme des Schutzes des Landes, dessen Staatsangehörigkeit er 
besitzt, oder wenn er staatenlos ist, des Landes, in dem er seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hatte, abzulehnen. 

Artikel 12 

Ausschluss 

(1) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser ist von 
der Anerkennung als Flüchtling ausgeschlossen, wenn er 

a) den Schutz oder Beistand einer Organisation oder einer In
stitution der Vereinten Nationen mit Ausnahme des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge gemäß 
Artikel 1 Abschnitt D der Genfer Flüchtlingskonvention ge
nießt. Wird ein solcher Schutz oder Beistand aus irgend
einem Grund nicht länger gewährt, ohne dass die Lage des 
Betroffenen gemäß den einschlägigen Resolutionen der Ge
neralversammlung der Vereinten Nationen endgültig geklärt 
worden ist, genießt er ipso facto den Schutz dieser Richtlinie; 

b) von den zuständigen Behörden des Landes, in dem er seinen 
Aufenthalt genommen hat, als Person anerkannt wird, wel
che die Rechte und Pflichten, die mit dem Besitz der Staats
angehörigkeit dieses Landes verknüpft sind, bzw. gleichwer
tige Rechte und Pflichten hat. 

(2) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser ist von 
der Anerkennung als Flüchtling ausgeschlossen, wenn schwer
wiegende Gründe zu der Annahme berechtigen, dass er 

a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder 
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der inter
nationalen Vertragswerke begangen hat, die ausgearbeitet 
worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen 
festzulegen; 

b) eine schwere nichtpolitische Straftat außerhalb des Aufnah
melandes begangen hat, bevor er als Flüchtling aufgenom
men wurde, das heißt vor dem Zeitpunkt der Ausstellung 

eines Aufenthaltstitels aufgrund der Zuerkennung der Flücht
lingseigenschaft; insbesondere grausame Handlungen können 
als schwere nichtpolitische Straftaten eingestuft werden, auch 
wenn mit ihnen vorgeblich politische Ziele verfolgt werden; 

c) sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen, wie sie in der 
Präambel und in den Artikeln 1 und 2 der Charta der Ver
einten Nationen verankert sind, zuwiderlaufen. 

(3) Absatz 2 findet auf Personen Anwendung, die andere zu 
den darin genannten Straftaten oder Handlungen anstiften oder 
sich in sonstiger Weise daran beteiligen. 

KAPITEL IV 

FLÜCHTLINGSEIGENSCHAFT 

Artikel 13 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 

Die Mitgliedstaaten erkennen einem Drittstaatsangehörigen oder 
einem Staatenlosen, der die Voraussetzungen der Kapitel II und 
III erfüllt, die Flüchtlingseigenschaft zu. 

Artikel 14 

Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung der 
Verlängerung der Flüchtlingseigenschaft 

(1) Bei Anträgen auf internationalen Schutz, die nach Inkraft
treten der Richtlinie 2004/83/EG gestellt wurden, erkennen die 
Mitgliedstaaten einem Drittstaatsangehörigen oder einem Staa
tenlosen die von einer Regierungs- oder Verwaltungsbehörde, 
einem Gericht oder einer gerichtsähnlichen Behörde zuerkannte 
Flüchtlingseigenschaft ab, beenden diese oder lehnen ihre Ver
längerung ab, wenn er gemäß Artikel 11 nicht länger Flüchtling 
ist. 

(2) Unbeschadet der Pflicht des Flüchtlings, gemäß Artikel 4 
Absatz 1 alle maßgeblichen Tatsachen offen zu legen und alle 
maßgeblichen, ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen vor
zulegen, weist der Mitgliedstaat, der ihm die Flüchtlingseigen
schaft zuerkannt hat, in jedem Einzelfall nach, dass die betref
fende Person gemäß Absatz 1 dieses Artikels nicht länger 
Flüchtling ist oder es nie gewesen ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten erkennen einem Drittstaatsangehöri
gen oder einem Staatenlosen die Flüchtlingseigenschaft ab, be
enden diese oder lehnen ihre Verlängerung ab, falls der betref
fende Mitgliedstaat nach Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft 
feststellt, dass 

a) die Person gemäß Artikel 12 von der Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft hätte ausgeschlossen werden müssen 
oder ausgeschlossen ist; 

b) eine falsche Darstellung oder das Verschweigen von Tatsa
chen seinerseits, einschließlich der Verwendung falscher oder 
gefälschter Dokumente, für die Zuerkennung der Flüchtlings
eigenschaft ausschlaggebend war.
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(4) Die Mitgliedstaaten können einem Flüchtling die ihm von 
einer Regierungs- oder Verwaltungsbehörde, einem Gericht oder 
einer gerichtsähnlichen Behörde zuerkannte Rechtsstellung ab
erkennen, diese beenden oder ihre Verlängerung ablehnen, wenn 

a) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass er eine 
Gefahr für die Sicherheit des Mitgliedstaats darstellt, in dem 
er sich aufhält; 

b) er eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Mitgliedstaats 
darstellt, weil er wegen einer besonders schweren Straftat 
rechtskräftig verurteilt wurde. 

(5) In den in Absatz 4 genannten Fällen können die Mitglied
staaten entscheiden, einem Flüchtling eine Rechtsstellung nicht 
zuzuerkennen, solange noch keine Entscheidung darüber gefasst 
worden ist. 

(6) Personen, auf die die Absätze 4 oder 5 Anwendung fin
den, können die in den Artikeln 3, 4, 16, 22, 31, 32 und 33 
der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Rechte oder ver
gleichbare Rechte geltend machen, sofern sie sich in dem be
treffenden Mitgliedstaat aufhalten. 

KAPITEL V 

VORAUSSETZUNGEN FÜR SUBSIDIÄREN SCHUTZ 

Artikel 15 

Ernsthafter Schaden 

Als ernsthafter Schaden gilt 

a) die Verhängung oder Vollstreckung der Todesstrafe oder 

b) Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Bestrafung eines Antragstellers im Herkunftsland oder 

c) eine ernsthafte individuelle Bedrohung des Lebens oder der 
Unversehrtheit einer Zivilperson infolge willkürlicher Gewalt 
im Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen be
waffneten Konflikts. 

Artikel 16 

Erlöschen 

(1) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser hat kei
nen Anspruch auf subsidiären Schutz mehr, wenn die Um
stände, die zur Zuerkennung des subsidiären Schutzes geführt 
haben, nicht mehr bestehen oder sich in einem Maße verändert 
haben, dass ein solcher Schutz nicht mehr erforderlich ist. 

(2) Bei Anwendung des Absatzes 1 berücksichtigen die Mit
gliedstaaten, ob sich die Umstände so wesentlich und nicht nur 
vorübergehend verändert haben, dass die Person, die Anspruch 
auf subsidiären Schutz hat, tatsächlich nicht länger Gefahr läuft, 
einen ernsthaften Schaden zu erleiden. 

(3) Absatz 1 findet keine Anwendung auf eine Person, der 
subsidiärer Schutz zuerkannt worden ist, die sich auf zwin
gende, auf früher erlittenem ernsthaftem Schaden beruhende 
Gründe berufen kann, um die Inanspruchnahme des Schutzes 
des Landes, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, oder wenn sie 
staatenlos ist, des Landes, in dem sie ihren gewöhnlichen Auf
enthalt hatte, abzulehnen. 

Artikel 17 

Ausschluss 

(1) Ein Drittstaatsangehöriger oder ein Staatenloser ist von 
der Gewährung subsidiären Schutzes ausgeschlossen, wenn 
schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass er 

a) ein Verbrechen gegen den Frieden, ein Kriegsverbrechen oder 
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Sinne der inter
nationalen Vertragswerke begangen hat, die ausgearbeitet 
worden sind, um Bestimmungen bezüglich dieser Verbrechen 
festzulegen; 

b) eine schwere Straftat begangen hat; 

c) sich Handlungen zuschulden kommen ließ, die den Zielen 
und Grundsätzen der Vereinten Nationen, wie sie in der 
Präambel und den Artikeln 1 und 2 der Charta der Vereinten 
Nationen verankert sind, zuwiderlaufen; 

d) eine Gefahr für die Allgemeinheit oder für die Sicherheit des 
Mitgliedstaats darstellt, in dem er sich aufhält. 

(2) Absatz 1 findet auf Personen Anwendung, die andere zu 
den darin genannten Straftaten oder Handlungen anstiften oder 
sich in sonstiger Weise daran beteiligen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können einen Drittstaatsangehörigen 
oder einen Staatenlosen von der Gewährung subsidiären Schut
zes ausschließen, wenn er vor seiner Aufnahme in dem betref
fenden Mitgliedstaat ein oder mehrere nicht unter Absatz 1 
fallende Straftaten begangen hat, die mit Freiheitsstrafe bestraft 
würden, wenn sie in dem betreffenden Mitgliedstaat begangen 
worden wären, und er sein Herkunftsland nur verlassen hat, um 
einer Bestrafung wegen dieser Straftaten zu entgehen. 

KAPITEL VI 

SUBSIDIÄRER SCHUTZSTATUS 

Artikel 18 

Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus 

Die Mitgliedstaaten erkennen einem Drittstaatsangehörigen oder 
einem Staatenlosen, der die Voraussetzungen der Kapitel II und 
V erfüllt, den subsidiären Schutzstatus zu.
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Artikel 19 

Aberkennung, Beendigung oder Ablehnung der 
Verlängerung des subsidiären Schutzstatus 

(1) Bei Anträgen auf internationalen Schutz, die nach Inkraft
treten der Richtlinie 2004/83/EG gestellt wurden, erkennen die 
Mitgliedstaaten einem Drittstaatsangehörigen oder einem Staa
tenlosen den von einer Regierungs- oder Verwaltungsbehörde, 
einem Gericht oder einer gerichtsähnlichen Behörde zuerkann
ten subsidiären Schutzstatus ab, beenden diesen oder lehnen 
seine Verlängerung ab, wenn die betreffende Person gemäß 
Artikel 16 nicht länger Anspruch auf subsidiären Schutz erhe
ben kann. 

(2) Die Mitgliedstaaten können einem Drittstaatsangehörigen 
oder einem Staatenlosen den von einer Regierungs- oder Ver
waltungsbehörde, einem Gericht oder einer gerichtsähnlichen 
Behörde zuerkannten subsidiären Schutzstatus aberkennen, die
sen beenden oder seine Verlängerung ablehnen, wenn er nach 
der Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus gemäß Artikel 17 
Absatz 3 von der Gewährung subsidiären Schutzes hätte aus
geschlossen werden müssen. 

(3) Die Mitgliedstaaten erkennen einem Drittstaatsangehöri
gen oder einem Staatenlosen den subsidiären Schutzstatus ab, 
beenden diesen oder lehnen eine Verlängerung ab, wenn 

a) er nach der Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus ge
mäß Artikel 17 Absätze 1 und 2 von der Gewährung sub
sidiären Schutzes hätte ausgeschlossen werden müssen oder 
ausgeschlossen ist; 

b) eine falsche Darstellung oder das Verschweigen von Tatsa
chen seinerseits, einschließlich der Verwendung falscher oder 
gefälschter Dokumente, für die Zuerkennung des subsidiären 
Schutzstatus ausschlaggebend war. 

(4) Unbeschadet der Pflicht des Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen, gemäß Artikel 4 Absatz 1 alle maßgeblichen Tat
sachen offen zu legen und alle maßgeblichen, ihm zur Ver
fügung stehenden Unterlagen vorzulegen, weist der Mitglied
staat, der ihm den subsidiären Schutzstatus zuerkannt hat, in 
jedem Einzelfall nach, dass die betreffende Person gemäß den 
Absätzen 1 bis 3 dieses Artikels keinen oder nicht mehr An
spruch auf subsidiären Schutz hat. 

KAPITEL VII 

INHALT DES INTERNATIONALEN SCHUTZES 

Artikel 20 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Die Bestimmungen dieses Kapitels berühren nicht die in 
der Genfer Flüchtlingskonvention verankerten Rechte. 

(2) Sofern nichts anderes bestimmt wird, gilt dieses Kapitel 
sowohl für Flüchtlinge als auch für Personen mit Anspruch auf 
subsidiären Schutz. 

(3) Die Mitgliedstaaten berücksichtigen bei der Umsetzung 
dieses Kapitels die spezielle Situation von schutzbedürftigen Per
sonen wie Minderjährigen, unbegleiteten Minderjährigen, Behin
derten, älteren Menschen, Schwangeren, Alleinerziehenden mit 
minderjährigen Kindern, Opfern des Menschenhandels, Personen 
mit psychischen Störungen und Personen, die Folter, Vergewal
tigung oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer 
oder sexueller Gewalt erlitten haben. 

(4) Absatz 3 gilt nur für Personen, die nach einer Einzel
prüfung ihrer Situation als Personen mit besonderen Bedürfnis
sen eingestuft werden. 

(5) Bei der Umsetzung der Minderjährige berührenden Be
stimmungen dieses Kapitels berücksichtigen die Mitgliedstaaten 
vorrangig das Wohl des Kindes. 

Artikel 21 

Schutz vor Zurückweisung 

(1) Die Mitgliedstaaten achten den Grundsatz der Nicht
zurückweisung in Übereinstimmung mit ihren völkerrechtlichen 
Verpflichtungen. 

(2) Ein Mitgliedstaat kann, sofern dies nicht aufgrund der in 
Absatz 1 genannten völkerrechtlichen Verpflichtungen untersagt 
ist, einen Flüchtling unabhängig davon, ob er als solcher förm
lich anerkannt ist oder nicht, zurückweisen, wenn 

a) es stichhaltige Gründe für die Annahme gibt, dass er eine 
Gefahr für die Sicherheit des Mitgliedstaats darstellt, in dem 
er sich aufhält, oder 

b) er eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Mitgliedstaats 
darstellt, weil er wegen einer besonders schweren Straftat 
rechtskräftig verurteilt wurde. 

(3) Die Mitgliedstaaten können den einem Flüchtling erteilten 
Aufenthaltstitel widerrufen, beenden oder seine Verlängerung 
bzw. die Erteilung eines Aufenthaltstitels ablehnen, wenn Absatz 
2 auf die betreffende Person Anwendung findet. 

Artikel 22 

Information 

Die Mitgliedstaaten gewähren Personen, denen internationaler 
Schutz zuerkannt worden ist, so bald wie möglich nach Zu
erkennung des Flüchtlingsstatus oder des subsidiären Schutzsta
tus Zugang zu Informationen über die Rechte und Pflichten in 
Zusammenhang mit dem Status in einer Sprache, die sie ver
stehen oder von der vernünftigerweise angenommen werden 
darf, dass sie sie verstehen.
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Artikel 23 

Wahrung des Familienverbands 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass der Familien
verband aufrechterhalten werden kann. 

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Familien
angehörigen der Person, der internationaler Schutz zuerkannt 
worden ist, die selbst nicht die Voraussetzungen für die Gewäh
rung dieses Schutzes erfüllen, gemäß den nationalen Verfahren 
Anspruch auf die in den Artikeln 24 bis 35 genannten Leis
tungen haben, soweit dies mit der persönlichen Rechtsstellung 
des Familienangehörigen vereinbar ist. 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung, wenn der 
Familienangehörige aufgrund der Kapitel III und V von der 
Gewährung internationalen Schutzes ausgeschlossen ist oder 
ausgeschlossen wäre. 

(4) Unbeschadet der Absätze 1 und 2 können die Mitglied
staaten aus Gründen der nationalen Sicherheit oder öffentlichen 
Ordnung die dort aufgeführten Leistungen verweigern, ein
schränken oder entziehen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können entscheiden, dass dieser Ar
tikel auch für andere enge Verwandte gilt, die zum Zeitpunkt 
des Verlassens des Herkunftslandes innerhalb des Familienver
bands lebten und zu diesem Zeitpunkt vollständig oder größ
tenteils von der Person, der internationaler Schutz zuerkannt 
worden ist, abhängig waren. 

Artikel 24 

Aufenthaltstitel 

(1) So bald wie möglich nach Zuerkennung des internatio
nalen Schutzes und unbeschadet des Artikels 21 Absatz 3 stel
len die Mitgliedstaaten Personen, denen der Flüchtlingsstatus 
zuerkannt worden ist, einen Aufenthaltstitel aus, der mindestens 
drei Jahre gültig und verlängerbar sein muss, es sei denn, dass 
zwingende Gründe der nationalen Sicherheit oder öffentlichen 
Ordnung dem entgegenstehen. 

Unbeschadet des Artikels 23 Absatz 1 kann der Aufenthaltstitel, 
der Familienangehörigen von Personen ausgestellt wird, denen 
der Flüchtlingsstatus zuerkannt worden ist, weniger als drei 
Jahre gültig und verlängerbar sein. 

(2) So bald wie möglich nach Zuerkennung des internatio
nalen Schutzes stellen die Mitgliedstaaten Personen, denen der 
subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, und ihren Fami
lienangehörigen einen verlängerbaren Aufenthaltstitel aus, der 
mindestens ein Jahr und im Fall der Verlängerung mindestens 
zwei Jahre gültig sein muss, es sei denn, dass zwingende Gründe 
der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung dem 
entgegenstehen. 

Artikel 25 

Reisedokumente 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen Personen, denen die Flücht
lingseigenschaft zuerkannt worden ist, Reiseausweise — wie 
im Anhang zur Genfer Flüchtlingskonvention vorgesehen — 
für Reisen außerhalb ihres Gebiets aus, es sei denn, dass zwin
gende Gründe der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ord
nung dem entgegenstehen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen Personen, denen der subsidiäre 
Schutzstatus zuerkannt worden ist und die keinen nationalen 
Pass erhalten können, Dokumente für Reisen außerhalb ihres 
Hoheitsgebiets aus, es sei denn, dass zwingende Gründe der 
nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung dem entgegen
stehen. 

Artikel 26 

Zugang zur Beschäftigung 

(1) Unmittelbar nach Zuerkennung des Schutzes gestatten 
die Mitgliedstaaten Personen, denen internationaler Schutz zu
erkannt worden ist, die Aufnahme einer unselbstständigen oder 
selbstständigen Erwerbstätigkeit nach den Vorschriften, die für 
den betreffenden Beruf oder für die öffentliche Verwaltung all
gemein gelten. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Personen, denen 
internationaler Schutz zuerkannt worden ist, Maßnahmen wie 
beschäftigungsbezogene Bildungsangebote für Erwachsene, be
rufsbildende Maßnahmen, einschließlich Schulungsmaßnahmen 
zur Weiterqualifizierung, praktische Berufserfahrung am Arbeits
platz und Beratungsleistungen der Arbeitsverwaltungen zu 
gleichwertigen Bedingungen wie eigenen Staatsangehörigen an
geboten werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, Personen, denen inter
nationaler Schutz zuerkannt worden ist, uneingeschränkten Zu
gang zu den Maßnahmen gemäß Absatz 2 zu erleichtern. 

(4) Die in den Mitgliedstaaten geltenden Rechtsvorschriften 
über das Arbeitsentgelt, den Zugang zu Systemen der sozialen 
Sicherheit im Rahmen der unselbstständigen oder selbstständi
gen Erwerbstätigkeit sowie sonstige Beschäftigungsbedingungen 
finden Anwendung. 

Artikel 27 

Zugang zu Bildung 

(1) Die Mitgliedstaaten gewähren allen Minderjährigen, denen 
internationaler Schutz gewährt wurde, zu denselben Bedingun
gen wie eigenen Staatsangehörigen Zugang zum Bildungssys
tem. 

(2) Die Mitgliedstaaten gestatten Erwachsenen, denen interna
tionaler Schutz gewährt wurde, zu denselben Bedingungen wie 
Drittstaatsangehörigen mit rechtmäßigem Aufenthalt Zugang 
zum allgemeinen Bildungssystem, zu Weiterbildung und Um
schulung.
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Artikel 28 

Zugang zu Verfahren für die Anerkennung von 
Befähigungsnachweisen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Personen, denen 
internationaler Schutz zuerkannt worden ist, und eigene Staats
angehörige im Rahmen der bestehenden Verfahren zur An
erkennung von ausländischen Diplomen, Prüfungszeugnissen 
und sonstigen Befähigungsnachweisen gleich behandelt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, den uneingeschränkten 
Zugang von Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt 
worden ist, die keine Nachweise für ihre Qualifikationen bei
bringen können, zu geeigneten Programmen für die Beurteilung, 
Validierung und Bestätigung früher erworbener Kenntnisse zu 
erleichtern. Solche Maßnahmen müssen im Einklang mit 
Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifika
tionen ( 1 ) stehen. 

Artikel 29 

Sozialhilfeleistungen 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Personen, 
denen internationaler Schutz zuerkannt worden ist, in dem Mit
gliedstaat, der diesen Schutz gewährt hat, die notwendige Sozial
hilfe wie Staatsangehörige dieses Mitgliedstaats erhalten. 

(2) Abweichend von der allgemeinen Regel nach Absatz 1 
können die Mitgliedstaaten die Sozialhilfe für Personen, denen 
der subsidiäre Schutzstatus zuerkannt worden ist, auf Kernleis
tungen beschränken, die sie im gleichen Umfang und unter 
denselben Voraussetzungen wie für eigene Staatsangehörige ge
währen. 

Artikel 30 

Medizinische Versorgung 

(1) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass Personen, 
denen internationaler Schutz zuerkannt worden ist, zu densel
ben Bedingungen wie Staatsangehörige des diesen Schutz ge
währenden Mitgliedstaats Zugang zu medizinischer Versorgung 
haben. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten unter denselben Vo
raussetzungen wie Staatsangehörigen des den Schutz gewähren
den Mitgliedstaats eine angemessene medizinische Versorgung, 
einschließlich erforderlichenfalls einer Behandlung psychischer 
Störungen, von Personen, denen internationaler Schutz zu
erkannt worden ist, die besondere Bedürfnisse haben, wie 
Schwangere, Behinderte, Personen, die Folter, Vergewaltigung 
oder sonstige schwere Formen psychischer, physischer oder se
xueller Gewalt erlitten haben, oder Minderjährige, die Opfer 
irgendeiner Form von Missbrauch, Vernachlässigung, Ausbeu
tung, Folter, grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be
handlung gewesen sind oder unter bewaffneten Konflikten ge
litten haben. 

Artikel 31 

Unbegleitete Minderjährige 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen so rasch wie möglich, nach
dem internationaler Schutz gewährt wurde, die notwendigen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass unbegleitete Minderjäh
rige durch einen gesetzlichen Vormund oder erforderlichenfalls 
durch eine Einrichtung, die für die Betreuung und das Wohl
ergehen von Minderjährigen verantwortlich ist, oder durch einen 
anderen geeigneten Vertreter, einschließlich eines gesetzlich vor
gesehenen oder gerichtlich angeordneten Vertreters, vertreten 
werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass der bestellte 
Vormund oder Vertreter die Bedürfnisse des Minderjährigen bei 
der Anwendung der Richtlinie gebührend berücksichtigt. Die 
zuständigen Behörden nehmen regelmäßige Bewertungen vor. 

(3) Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass unbegleitete 
Minderjährige folgendermaßen untergebracht werden: entweder 

a) bei erwachsenen Verwandten oder 

b) in einer Pflegefamilie oder 

c) in speziellen Einrichtungen für Minderjährige oder 

d) in anderen für Minderjährige geeigneten Unterkünften. 

Hierbei werden die Wünsche des Kindes entsprechend seinem 
Alter und seiner Reife berücksichtigt. 

(4) Geschwister bleiben so weit wie möglich zusammen, wo
bei das Wohl des betreffenden Minderjährigen, insbesondere 
sein Alter und sein Reifegrad, zu berücksichtigen ist. Wechsel 
des Aufenthaltsorts sind bei unbegleiteten Minderjährigen auf 
ein Mindestmaß zu beschränken. 

(5) Wird einem unbegleiteten Minderjährigen internationaler 
Schutz gewährt, ohne dass mit der Suche nach seinen Familien
angehörigen begonnen wurde, leiten die Mitgliedstaaten so bald 
wie möglich nach der Gewährung des internationalen Schutzes 
die Suche nach diesen ein, wobei sie die Interessen des Min
derjährigen schützen. Wurde die Suche bereits eingeleitet, setzen 
die Mitgliedstaaten diese Suche gegebenenfalls fort. In Fällen, in 
denen das Leben oder die Unversehrtheit des Minderjährigen 
oder seiner nahen Verwandten bedroht sein könnte, insbeson
dere wenn diese im Herkunftsland geblieben sind, ist darauf zu 
achten, dass die Erfassung, Verarbeitung und Weitergabe von 
Informationen über diese Personen vertraulich erfolgt. 

(6) Das Betreuungspersonal für unbegleitete Minderjährige 
muss im Hinblick auf die Bedürfnisse von Minderjährigen eine 
angemessene Ausbildung erhalten haben und angemessene Fort
bildungen erhalten.
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Artikel 32 

Zugang zu Wohnraum 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Personen, denen 
internationaler Schutz zuerkannt worden ist, Zugang zu Wohn
raum unter Bedingungen erhalten, die den Bedingungen gleich
wertig sind, die für andere Drittstaatsangehörige gelten, die sich 
rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten. 

(2) Bei der Anwendung eines nationalen Verteilungsmecha
nismus für Personen, denen internationaler Schutz zuerkannt 
worden ist, sind die Mitgliedstaaten bestrebt, Maßnahmen zur 
Verhinderung der Diskriminierung von Personen, denen interna
tionaler Schutz zuerkannt worden ist, und zur Gewährleistung 
der Chancengleichheit beim Zugang zu Wohnraum zu ergreifen. 

Artikel 33 

Freizügigkeit innerhalb eines Mitgliedstaats 

Die Mitgliedstaaten gestatten die Bewegungsfreiheit von Per
sonen, denen internationaler Schutz zuerkannt worden ist, in 
ihrem Hoheitsgebiet unter den gleichen Bedingungen und Ein
schränkungen wie für andere Drittstaatsangehörige, die sich 
rechtmäßig in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten. 

Artikel 34 

Zugang zu Integrationsmaßnahmen 

Um die Integration von Personen, denen internationaler Schutz 
zuerkannt worden ist, in die Gesellschaft zu erleichtern, gewähr
leisten die Mitgliedstaaten den Zugang zu Integrationsprogram
men, die sie als den besonderen Bedürfnissen von Personen mit 
Flüchtlingsstatus oder subsidiärem Schutzstatus angemessen er
achten, oder schaffen die erforderlichen Voraussetzungen, die 
den Zugang zu diesen Programmen garantieren. 

Artikel 35 

Rückkehr 

Die Mitgliedstaaten können Personen, denen internationaler 
Schutz zuerkannt worden ist und die zurückkehren möchten, 
Unterstützung gewähren. 

KAPITEL VIII 

VERWALTUNGSZUSAMMENARBEIT 

Artikel 36 

Zusammenarbeit 

Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale Kontaktstelle und teilt 
deren Anschrift der Kommission mit. Die Kommission leitet 
diese Angaben an die übrigen Mitgliedstaaten weiter. 

In Abstimmung mit der Kommission treffen die Mitgliedstaaten 
die geeigneten Maßnahmen, um eine unmittelbare Zusammen
arbeit und einen Informationsaustausch zwischen den zuständi
gen Behörden herzustellen. 

Artikel 37 

Personal 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Behörden und Orga
nisationen, die diese Richtlinie anwenden, die nötige Ausbildung 
erhalten haben und in Bezug auf die Informationen, die sie 
durch ihre Arbeit erhalten, der Schweigepflicht unterliegen, 
wie sie im nationalen Recht definiert ist. 

KAPITEL IX 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 38 

Berichterstattung 

(1) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat bis zum 21. Juni 2015 Bericht über die Anwen
dung dieser Richtlinie und schlägt erforderlichenfalls Änderun
gen vor. Diese Änderungsvorschläge beziehen sich vorrangig auf 
die Artikel 2 und 7. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kom
mission bis zum 21. Dezember 2014 alle für die Erstellung 
dieses Berichts sachdienlichen Angaben. 

(2) Nach Vorlage des Berichts erstattet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat mindestens alle fünf Jahre 
Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie. 

Artikel 39 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um den Artikeln 1, 2, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 und 35 bis 21. Dezember 2013 nachzukommen. Sie 
übermitteln der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen 
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. In diese 
Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass Verweise in den 
geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch 
diese Richtlinie aufgehobene Richtlinie als Verweise auf diese 
Richtlinie gelten. Die Mitgliedstaaten legen die Einzelheiten der 
Bezugnahme und die Formulierung der Erklärung fest. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die von 
dieser Richtlinie betroffen sind.
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Artikel 40 

Aufhebung 

Die Richtlinie 2004/83/EG wird für die durch die vorliegende 
Richtlinie gebundenen Mitgliedstaaten unbeschadet der Ver
pflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang I 
Teil B genannten Frist für die Umsetzung der Richtlinie in inner
staatliches Recht mit Wirkung vom 21. Dezember 2013 auf
gehoben. 

Für die durch die vorliegende Richtlinie gebundenen Mitglied
staaten gelten Verweise auf die aufgehobene Richtlinie als Ver
weise auf die vorliegende Richtlinie nach der Entsprechungs
tabelle in Anhang II. 

Artikel 41 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Die Artikel 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 und 35 gelten ab dem 
22. Dezember 2013. 

Artikel 42 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten 
gerichtet. 

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2011. 

Im Namen des Europäischen 
Parlaments 

Der Präsident 
J. BUZEK 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
M. SZPUNAR
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ANHANG I 

TEIL A 

Aufgehobene Richtlinie 

(gemäß Artikel 40) 

Richtlinie 2004/83/EG des Rates (ABl. L 304 vom 30.9.2004, S. 12). 

TEIL B 

Frist für die Umsetzung in innerstaatliches Recht 

(gemäß Artikel 39) 

Richtlinie Umsetzungsfrist 

2004/83/EG 10. Oktober 2006
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ANHANG II 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie 2004/83/EG Diese Richtlinie 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 einleitender Satzteil Artikel 2 einleitender Satzteil 

Artikel 2 Buchstabe a Artikel 2 Buchstabe a 

— Artikel 2 Buchstabe b 

Artikel 2 Buchstaben b bis g Artikel 2 Buchstaben c bis h 

— Artikel 2 Buchstabe i 

Artikel 2 Buchstabe h Artikel 2 Buchstabe j erster und zweiter Gedankenstrich 

— Artikel 2 Buchstabe j dritter Gedankenstrich 

— Artikel 2 Buchstabe k 

Artikel 2 Buchstabe i Artikel 2 Buchstabe l 

Artikel 2 Buchstabe j Artikel 2 Buchstabe m 

Artikel 2 Buchstabe k Artikel 2 Buchstabe n 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 4 Artikel 4 

Artikel 5 Artikel 5 

Artikel 6 Artikel 6 

Artikel 7 Artikel 7 

Artikel 8 Absätze 1 und 2 Artikel 8 Absätze 1 und 2 

Artikel 8 Absatz 3 — 

Artikel 9 Artikel 9 

Artikel 10 Artikel 10 

Artikel 11 Absätze 1 und 2 Artikel 11 Absätze 1 und 2 

— Artikel 11 Absatz 3 

Artikel 12 Artikel 12 

Artikel 13 Artikel 13 

Artikel 14 Artikel 14 

Artikel 15 Artikel 15 

Artikel 16 Absätze 1 und 2 Artikel 16 Absätze 1 und 2 

— Artikel 16 Absatz 3 

Artikel 17 Artikel 17 

Artikel 18 Artikel 18 

Artikel 19 Artikel 19 

Artikel 20 Absätze 1 bis 5 Artikel 20 Absätze 1 bis 5 

Artikel 20 Absätze 6 und 7 —
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Richtlinie 2004/83/EG Diese Richtlinie 

Artikel 21 Artikel 21 

Artikel 22 Artikel 22 

Artikel 23 Absatz 1 Artikel 23 Absatz 1 

Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 1 Artikel 23 Absatz 2 

Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 2 — 

Artikel 23 Absatz 2 Unterabsatz 3 — 

Artikel 23 Absätze 3 bis 5 Artikel 23 Absätze 3 bis 5 

Artikel 24 Absatz 1 Artikel 24 Absatz 1 

Artikel 24 Absatz 2 Artikel 24 Absatz 2 

Artikel 25 Artikel 25 

Artikel 26 Absätze 1 bis 3 Artikel 26 Absätze 1 bis 3 

Artikel 26 Absatz 4 — 

Artikel 26 Absatz 5 Artikel 26 Absatz 4 

Artikel 27 Absätze 1 und 2 Artikel 27 Absätze 1 und 2 

Artikel 27 Absatz 3 Artikel 28 Absatz 1 

— Artikel 28 Absatz 2 

Artikel 28 Absatz 1 Artikel 29 Absatz 1 

Artikel 28 Absatz 2 Artikel 29 Absatz 2 

Artikel 29 Absatz 1 Artikel 30 Absatz 1 

Artikel 29 Absatz 2 — 

Artikel 29 Absatz 3 Artikel 30 Absatz 2 

Artikel 30 Artikel 31 

Artikel 31 Artikel 32 Absatz 1 

— Artikel 32 Absatz 2 

Artikel 32 Artikel 33 

Artikel 33 Artikel 34 

Artikel 34 Artikel 35 

Artikel 35 Artikel 36 

Artikel 36 Artikel 37 

Artikel 37 Artikel 38 

Artikel 38 Artikel 39 

— Artikel 40 

Artikel 39 Artikel 41 

Artikel 40 Artikel 42 

— Anhang I 

— Anhang II
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeuganhängern und von Systemen, Bauteilen und 

selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer allgemeinen Sicherheit 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 200 vom 31. Juli 2009) 

Seite 11, Artikel 13 Absatz 5: 

anstatt: „(5) Ab dem 1. November 2014 und aus Gründen, die sich auf die Bestimmungen der Artikel 5, 6, 7 
und 8, Artikel 9 Absätze 1 bis 4, Artikel 11, Artikel 12 Absatz 1 und Anhang II Teile A und B für die 
Sicherheit von Fahrzeugen und für Reifen, ausgenommen die in Anhang II Teil B Tabelle 2 genannten 
Rollwiderstandsgrenzwerte für Reifen der Klasse C3, beziehen, …“ 

muss es heißen: „(5) Ab dem 1. November 2014 und aus Gründen, die sich auf die Bestimmungen der Artikel 5, 6, 7 
und 8, Artikel 9 Absätze 1 bis 4, Artikel 11, Artikel 12 Absatz 1 und Anhang II Teile A und B für die 
Sicherheit von Fahrzeugen und für Reifen, ausgenommen die Rollwiderstandsgrenzwerte für Reifen der 
Klasse C3 sowie die Rollwiderstandsgrenzwerte in Anhang II Teil B Tabelle 2, beziehen, …“. 

Seite 14, Artikel 20, Absätze 3 und 4: 

anstatt: „Artikel 13 Absatz 15, Artikel 14 sowie Anhang III Nummer 1 Buchstabe a Ziffer iii, Nummer 1 
Buchstabe b Ziffern iii und iv, Nummer 2 Buchstabe c, Nummer 3 Buchstabe a Ziffer iii, Nummer 3 
Buchstabe b Ziffer iii, Nummer 3 Buchstabe c Ziffer iii, Nummer 3 Buchstabe d Ziffer iii, Nummer 3 
Buchstabe e Ziffer iii und Nummer 3 Buchstabe f Ziffer i gelten ab dem 20. August 2009. 

Anhang III Nummer 1 Buchstabe a Ziffer i, Nummer 1 Buchstabe b Ziffer i, Nummer 2 Buchstabe a, 
Nummer 3 Buchstabe a Ziffer i, Nummer 3 Buchstabe b Ziffer i, Nummer 3 Buchstabe c Ziffer i, 
Nummer 3 Buchstabe d Ziffer i, Nummer 3 Buchstabe e Ziffer i und Nummer 3 Buchstabe f Ziffer ii 
gelten ab dem 1. November 2014.“ 

muss es heißen: „Artikel 13 Absatz 15, Artikel 14 sowie Anhang III Nummer 1 Buchstabe a Ziffer iii, Nummer 1 
Buchstabe b Ziffern iii und iv, Nummer 2 Buchstabe c, Nummer 3 Buchstabe a Ziffer iii, Nummer 3 
Buchstabe b Ziffer iii, Nummer 3 Buchstabe c Ziffer iii, Nummer 3 Buchstabe d Ziffer iii, Nummer 3 
Buchstabe e Ziffer iii und Nummer 3 Buchstabe f Ziffer ii gelten ab dem 20. August 2009. 

Anhang III Nummer 1 Buchstabe a Ziffer i, Nummer 1 Buchstabe b Ziffer i, Nummer 2 Buchstabe a, 
Nummer 3 Buchstabe a Ziffer i, Nummer 3 Buchstabe b Ziffer i, Nummer 3 Buchstabe c Ziffer i, 
Nummer 3 Buchstabe d Ziffer i, Nummer 3 Buchstabe e Ziffer i und Nummer 3 Buchstabe f Ziffer i 
gelten ab dem 1. November 2014.“ 

Seite 17, Anhang II, Teil B, der auf Tabelle 2 folgende Satz: 

anstatt: „Bei M + S-Reifen erhöhen sich die Grenzwerte aus Tabelle 2 um 1 kg/t.“ 

muss es heißen: „Bei M + S-Reifen erhöhen sich die Grenzwerte aus Tabelle 1 und Tabelle 2 um 1 kg/t.“
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Abonnementpreise 2011 (ohne MwSt., einschl. Portokosten für Normalversand) 

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 1 100 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, Papierausgabe + jährliche DVD 22 EU-Amtssprachen 1 200 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihe L, nur Papierausgabe 22 EU-Amtssprachen 770 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihen L + C, monatliche (kumulative) DVD 22 EU-Amtssprachen 400 EUR pro Jahr 

Supplement zum Amtsblatt (Reihe S), öffentliche Aufträge und 
Ausschreibungen, DVD, 1 Ausgabe pro Woche 

Mehrsprachig: 
23 EU-Amtssprachen 

300 EUR pro Jahr 

Amtsblatt der EU, Reihe C — Auswahlverfahren Sprache(n) gemäß Auswahl- 
verfahren 

50 EUR pro Jahr 

Das Amtsblatt der Europäischen Union, das in allen EU-Amtssprachen erscheint, kann in 22 Sprachfassungen 
abonniert werden. Es umfasst die Reihen L (Rechtsvorschriften) und C (Mitteilungen und Bekanntmachungen). 
Ein Abonnement gilt jeweils für eine Sprachfassung. 
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 920/2005 des Rates, veröffentlicht im Amtsblatt L 156 vom 
18. Juni 2005, die besagt, dass die Organe der Europäischen Union ausnahmsweise und vorübergehend von der 
Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte in irischer Sprache abzufassen und zu veröffentlichen, werden die 
Amtsblätter in irischer Sprache getrennt verkauft. 
Das Abonnement des Supplements zum Amtsblatt (Reihe S — Bekanntmachungen öffentlicher Aufträge) umfasst 
alle Ausgaben in den 23 Amtssprachen auf einer einzigen mehrsprachigen DVD. 
Das Abonnement des Amtsblatts der Europäischen Union berechtigt auf einfache Anfrage hin zu dem Bezug der 
verschiedenen Anhänge des Amtsblatts. Die Abonnenten werden durch einen im Amtsblatt veröffentlichten 
„Hinweis für den Leser“ über das Erscheinen der Anhänge informiert. 

Verkauf und Abonnements 

Abonnements von Periodika unterschiedlicher Preisgruppen, darunter auch Abonnements des Amtsblatts der 
Europäischen Union, können über die Vertriebsstellen bezogen werden. Die Liste der Vertriebsstellen findet 
sich im Internet unter: 
http://publications.europa.eu/others/agents/index_de.htm 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) bietet einen direkten und kostenlosen Zugang zum EU-Recht. Die 
Site ermöglicht die Abfrage des Amtsblatts der Europäischen Union und enthält darüber hinaus die 

Rubriken Verträge, Gesetzgebung, Rechtsprechung und Vorschläge für Rechtsakte. 

Weitere Informationen über die Europäische Union finden Sie unter: http://europa.eu 
DE


